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1 Einleitung

1.1 Anlass
Kleingärten sind ein Markenzeichen und ein Alleinstellungsmerkmal Berlins, denn keine 
europäische Millionenstadt kann auf eine so große Vielfalt an nutzbaren Gärten verweisen. 
Sie bilden eine historisch gewachsene, kulturelle, ökologische und soziale Ressource in  
Berlin.	Besonders	in	dicht	bebauten	Wohngebieten	schaffen	Kleingärten	einen	Ausgleich.	
Junge	und	alte	Menschen,	Familien	und	Migrant*innen	treffen	in	Kleingärten	aufeinander.	
Kinder können hier spielen und etwas über das Gärtnern lernen. Die ältere Generation 
nutzt die Bewegung bei der Gartenarbeit. Das menschliche und gesellschaftliche Miteinan-
der	unterschiedlicher	sozialer	Schichten	mit	gemeinsamen	Interessen	wird	gepflegt.	Klein-
gärten besitzen eine wichtige Funktion im Naturhaushalt. Sie stellen wirksame ökologische 
Verbindungen und klimatische Ausgleichsräume in der Stadt dar. Sie sind wichtige Refugi-
en für Vögel, Fledermäuse und Insekten. Zum Teil beherbergen sie noch alte Obstsorten, 
die vielfach in Vergessenheit geraten sind.

Berlin wächst. Wohnungsbau, Verkehr und Gewerbe nehmen zu, aber auch neue Schulen 
und Kitas benötigen Fläche. Der Druck auf unbebaute Flächen wächst. Vor diesem Hinter-
grund stehen auch zahlreiche Kleingartenanlagen im Fokus der stadtentwicklungspoliti-
schen Debatten. Der Kleingartenentwicklungsplan war daher unter den Aspekten der nach-
haltigen	Stadtentwicklung,	der	Demografie	und	der	Qualität	der	Anlagen	grundlegend	zu	
überarbeiten.

Der erste Kleingartenentwicklungsplan (KEP) wurde im Jahr 2004 vom Berliner Senat  
beschlossen, welcher in den Jahren 2010 und 2014 fortgeschrieben wurde. Der KEP 2004 
behandelte hauptsächlich Fragen der Bestandssicherung auf der Grundlage der vorberei-
tenden und der verbindlichen Bauleitplanung und den Vorgaben des Bundeskleingartenge-
setzes.

Im Vorfeld der Überarbeitung für den neuen Kleingartenentwicklungsplan (KEP) wurde im 
Jahr 2015 zunächst eine konzeptionelle Vorgehensweise erarbeitet. Diese Konzeption un-
terbreitete Vorschläge zum Inhalt und zur Struktur des Kleingartenentwicklungsplans und 
untersuchte folgende Fragestellungen:
	� Wie können die bisherigen Sicherungskategorien unter Berücksichtigung der rechtli-

chen Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden?
	� Wie	kann	das	Berliner	Kleingartenwesen	unter	den	Bedingungen	des	demografischen	

Wandels, der städtebaulichen Umbauprozesse und sich ändernden sozialen, ökonomi-
schen und ökologischen Erfordernissen weiterentwickelt werden?

	� Welche Trends sind zu berücksichtigen und was heißt es, in Berlin zu gärtnern? Unter 
welchen Bedingungen wird beziehungsweise kann gegärtnert werden und welches An-
gebot sollte in der Zukunft zur Verfügung stehen?

	� Wie	stellen	sich	Ersatzflächen	und	Neubaubedarfe	dar?
	� Wie ist die Bevölkerungsentwicklung im Hinblick auf Nachfrage und Bedarf an Klein-

gartenflächen	zu	bewerten?

Auf Grundlage dieser Konzeption wurde der Kleingartenentwicklungsplan grundlegend 
überarbeitet. Auf Basis einer umfassenden Bestandsanalyse werden Ziele und Notwendig-
keiten für die Sicherung und Weiterentwicklung des Kleingartenbestandes in Berlin aufge-
zeigt.
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1.2 Aufgabe
Das Kleingartenwesen soll unter den aktuellen Rahmenbedingungen nachhaltig gesichert 
werden. Berlin hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kleingartenanlagen bedarfsgerecht zu 
sichern und zu entwickeln. Mit dem Kleingartenentwicklungsplan 2030 wird die städtebau-
liche und stadtökologische Bedeutung der Berliner Kleingartenanlagen herausgearbeitet 
und bewertet. Für die Berliner Bezirke ist der zukünftige Bedarf an Kleingärten anhand des 
Bevölkerungswachstums, der Bewerber- und Pächterdaten und der zu erwartenden bauli-
chen Inanspruchnahme aufgrund der planungsrechtlichen Situation der Kleingartenanla-
gen zu ermitteln.

1.3 Vorgehensweise
Die Überarbeitung des Kleingartenentwicklungsplans untergliedert sich in die nachfolgen-
den Arbeitsphasen:
	� Informationsaustausch,
	� Datenermittlung, Datenübergabe und Datenauswertung,
	� inhaltliche Bearbeitung,
	� Abstimmungen, Beteiligungen, Beschlussfassungen.

Zu Beginn wurden zwei Fachveranstaltungen organisiert und durchgeführt. Die erste fand 
Ende Mai 2016 statt mit dem Titel: „Wie kann das Berliner Kleingartenwesen zukunftsfähig 
gestaltet werden? Anforderungen aus Sicht engagierter Gartenfreunde und Experten.“ Die 
Teilnehmer*innen rekrutierten sich aus dem Kreis der Berliner Kleingartenverbände und 
-initiativen, des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde e.V., der Berliner Verwaltun-
gen, ergänzt durch Vertreter*innen der Berliner Wohnungswirtschaft und der Humboldt-
Universität zu Berlin. Die zweite Fachveranstaltung folgte im Oktober 2016 im Sinne eines 
kommunalen Austausches. Referent*innen aus den Städten Hannover, Hamburg und 
Potsdam sowie weitere Expert*innen aus Dresden, Berlin und dem Land Brandenburg  
gaben	einen	Überblick	über	Kleingartenentwicklungsplanungen,	spezifische	Problemlagen,	
Erfahrungen und Lösungsansätze. Aus beiden Fachveranstaltungen wurden wertvolle Im-
pulse	gewonnen,	die	in	die	weitere	Projektbearbeitung	eingeflossen	sind.	

Zeitparallel zu den Fachveranstaltungen erfolgte schrittweise die Übergabe der Geodaten 
durch	die	Auftraggeberin	sowie	der	demografischen	Daten	über	den	Landesverband	der	
Berliner Gartenfreunde. Beide Prozesse nahmen aufgrund technischer und organisatori-
scher Hemmnisse längere Zeiträume als geplant ein und erstreckten sich bis ins erste 
Quartal 2018, was sich auf den zeitlichen Projektfortgang auswirkte. 

Mit Vorliegen der relevanten Daten erfolgte die inhaltliche Bearbeitung schwerpunktmäßig 
in den Jahren 2018 und 2019. Dies umfasste die statistischen Auswertungen, die Erstellung 
von	Analysen	und	Karten,	Tabellen	und	Grafiken	sowie	deren	Aus-	und	Bewertung	und	
daraus gewonnener Schlussfolgerungen. Prozessbegleitend fand eine Vielzahl von Abstim-
mungsrunden und Beteiligungen statt. Die im Oktober 2015 gebildete Steuerungsgruppe 
bestehend aus zwei Vertretern des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V., je  
einem Vertreter der Bezirksämter Neukölln und Pankow und der damaligen Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Umwelt tagte projektbegleitend zehnmal. Daneben fanden 
diverse Arbeitsbesprechungen mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima-
schutz statt, teilweise auch unter Hinzuziehung des Landesverbandes Berlin der Garten-
freunde e.V. 
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Ende 2017 wurden mit Vertreter*innen aller Berliner Bezirksämter (in der Regel Stadtent-
wicklungsamt,	Straßen-	und	Grünflächenamt,	Amt	für	Umwelt	und	Naturschutz)	Informa-
tions- und Austauschrunden durchgeführt. Die hier gewonnenen Ergebnisse und Hinweise 
flossen	 in	die	weitere	Bearbeitung	ein.	Gleiches	gilt	 für	die	Mitte	2018	stattgefundenen	
Abstimmungsrunden mit Vertreter*innen der Berliner Bezirksverbände der Gartenfreunde, 
an denen mit Ausnahme der Bezirksverbände Weißensee, Hohenschönhausen, Steglitz und 
Zehlendorf alle eingeladenen Bezirksverbände teilnahmen. 

Zum ersten Entwurf des Kleingartenentwicklungsplans 2030 fand im Februar 2019 eine 
verwaltungsinterne Vorabstimmung statt. Im März 2019 wurde eine Beteiligungswerkstatt 
mit Vertretenden der Berliner Verwaltung, der Kleingarten- und Umweltverbände sowie 
Bürger*innen durchgeführt. Bis Anfang April konnten Anregungen und Bedenken geäußert 
werden. Die eingegangenen Hinweise und Stellungnahmen wurden sorgfältig geprüft, ab-
gewogen und in die vorliegende Fassung eingearbeitet. Dies führte zu redaktionellen und 
inhaltlichen Anpassungen sowie zu einzelnen Änderungen der Methodik. 

1.4 Datengrundlagen
Der	Berliner	 Kleingartenbestand	wurde	aus	dem	Grünflächeninformationssystem	 (GRIS)	
der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz übernommen. Die Daten wei-
sen den Stand September 2019 auf.

Kleingartenanlagen, bei denen unterschiedliche Eigentumsverhältnisse oder Planungsziele 
vorliegen, werden in sogenannte Teilanlagen aufgeteilt. Die Kleingartenanlagen-Nummer 
solcher Teilanlagen wird durch einen laufenden Buchstaben ergänzt.

Im Rahmen der Überarbeitung des Kleingartenentwicklungsplanes haben der Landesver-
band Berlin der Gartenfreunde e.V. in Zusammenarbeit mit den Bezirksverbänden der 
Kleingärtner Angaben zur Pächter- und Bewerberstruktur und der Bezirksverband der 
Kleingärtner Berlin Prenzlauer Berg e.V. Angaben zur Pächterstruktur übermittelt. Die An-
gaben	sind	zwar	nicht	flächendeckend	konsistent,	 jedoch	nach	Fehleranalysen	bereinigt	
und – soweit möglich – ausgewertet worden. 

Es konnten relativ umfangreiche Daten zum Bestand der Unterpächter*innen zusammen-
gestellt werden. Demgegenüber liegen Angaben zu den Bewerber*innen und zu Pächter-
wechseln in deutlich geringerer Anzahl vor. 

Alle Daten wurden anonymisiert übergeben und unter Wahrung der geltenden Daten-
schutzregelungen sorgsam behandelt. Die vom Landesverband und vom Bezirksverband 
der Kleingärtner Berlin Prenzlauer Berg e.V. übergebenen Informationen weisen den  
Datenstand 1. Januar 2017 auf. 

Von den Bezirksverbänden Zehlendorf und Hohenschönhausen und für Kleingartenanla-
gen, die nicht dem Landesverband Berlin der Gartenfreunde e.V. angehören, liegen keine 
Pächter- und Bewerberdaten vor. Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gibt es keinen Be-
zirksverband, daher liegen auch hier keine Daten vor. Zur Einordnung der quantitativen 
Relevanz der Pächter- und Bewerberdaten folgt nachstehend eine Übersicht der Gesamt-
zahl der Parzellen und Pächterzahlen mit Stand Dezember 2016:
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Tabelle 1: Anzahl Parzellen und Zugehörigkeit zum Landesverband der Gartenfreunde e.V.
(Quelle: Kleingartenbestand Berlin, Stand Dezember 2016)

Parzellen Anzahl Anteil in %
gesamt 73.030 100,0
davon im Landesverband 67.595 92,6
nicht im Landesverband 5.435 7,4

Bei den Daten des Bezirksverbandes der Kleingärtner Berlin Prenzlauer Berg e.V. konnte 
nur das Alter der Pächter ausgewertet werden (739 gültige Altersangaben von circa 820 
Pachtverträgen). Die vom Landesverband übergebenen und ausgewerteten Daten sind in 
den beiden nachstehenden Tabellen (Tabelle 2 und 3) zusammengefasst abgebildet. Zu-
dem sind zum Pächterbestand die Parzellenanzahl des Landesverbandes sowie die Ge-
samtzahl der jährlichen Bewerber*innen als Bezugsgrößen mit jeweils 100 Prozent darge-
stellt.

Tabelle 2: Anzahl und Gültigkeit der Pächterdaten des Landesverbandes der Gartenfreunde e.V.
(Quelle: Daten des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V., Stichtag 1. Januar 2017,
Kleingartenbestand Berlin, Stand Dezember 2016)

Pächterdaten/Parzellen Anzahl Anteil in %
Landesverband Parzellen 67.595 100,0
Landesverband Pächterdaten 64.919 96,0
Geburtsdatum gültig 56.665 84,0
Datum des Pachtvertrages gültig 57.943 86,0
Alter bei Pachtung gültig 53.282 79,0
Postleitzahl gültig 63.375 94,0

Tabelle 3: Anzahl und Gültigkeit der Bewerberdaten des Landesverbandes der Gartenfreunde e.V.
(Quelle: Daten des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V., Stichtag 1. Januar 2017)

Bewerber Anzahl Anteil in %
Landesverband Parzellen 14.000 100,0
Landesverband Bewerberdaten 2.967 21,0
Geburtsdatum gültig 1.822 13,0
Postleitzahl gültig 2.867 20,0

1.5 Methodik
Zur Ermittlung der Bedeutung der Kleingartenanlagen für den Städtebau und die Stadt-
ökologie wurden die folgenden Parameter für die Kleingartenanlagen ermittelt:
	� Schutzwürdigkeit der Böden,
	� Versorgung mit wohnungsnahen Grünanlagen, 
	� Einwohnerdichte in der Umgebung und
	� Schutzwürdigkeit aus stadtklimatischer Sicht.

Die Auswahl der vorstehenden Parameter erfolgte zum einen mit Blick auf die mögliche 
Bedeutung der Kleingartenanlagen für den Naturhaushalt Berlins. Zum anderen wurde die 
Bedeutung der Kleingartenanlagen im räumlichen Kontext der Berliner Wohnbevölkerung 
untersucht.	Ziel	war	es,	eine	Bewertung	von	Kleingartenanlagen	vor	dem	spezifischen	Pro-
blemhintergrund der Metropole Berlin anzuwenden, die in eine abschließende Überlage-
rung der Parameter mündete, die als Gesamtbewertung im urbanen Kontext bezeichnet 
wurde (vergleiche hierzu Kapitel 3.4.5).
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Maßgeblich für die Auswahl der Parameter war vor allem, dass für jedes Kriterium für die 
gesamte	 Landesfläche	 Berlins	 flächendeckend	Daten	 vorlagen,	 die	 für	 rechnergestützte	
Auswertungen geeignet waren. Denn nur auf dieser Grundlage war es in vertretbarem Auf-
wand möglich, Analysen und statistische Auswertungen zu erstellen. Spiegelbildlich führte 
dies zum Ausschluss anderer Parameter, wie zum Beispiel die Bedeutung der Kleingärten 
für die Artenvielfalt Berlins oder den Biotopverbund, da entsprechend verwertbare, quan-
tifizierbare	Daten	für	Analysen	nicht	vorlagen.	

Die vorgenannten Parameter wurden abschließend übereinander gelagert, um eine für die 
Besonderheit der Großstadt Berlins zusammenfassende Bewertung von Kleingartenanla-
gen zu erlangen, die die Belange des Naturhaushalts und der Bevölkerung umfasst. Diese 
Gesamtbewertung im urbanen Kontext ist in Kapitel 3.4.5 näher beschrieben.
 
Im Zuge der anschließenden technischen Bearbeitung wurden die Kleingartenanlagen mit 
den entsprechenden Fachkarten geometrisch überlagert und die Fachinformationen auf die 
Kleingartenanlagen übertragen (verschnitten). Dabei wurden zwei Methoden angewendet:
	� Bei der Ermittlung der Schutzwürdigkeit der Böden (Kapitel 3.4.1) und der Schutzwür-

digkeit aus stadtklimatischer Sicht (Kapitel 3.4.4) wurden die Flächen der Fachkarte 
direkt mit den Kleingartenanlagen überlagert (siehe Abbildung 1).

	� Bei der Ermittlung der Versorgung mit wohnungsnahen Grünanlagen (Kapitel 3.4.2) 
und der Einwohneranzahl in der Umgebung (Kapitel 3.4.3) wurden die Umringe der 
Kleingartenanlagen um 500 Meter beziehungsweise 1.000 Meter vergrößert und dann 
erst mit den Flächen der Fachkarte überlagert (siehe Abbildung 2).

Wurden bei einer Kleingartenanlage unterschiedlich bewertete Flächen der Fachkarte 
überlagert,	wurde	ein	flächengewichteter	Mittelwert	gebildet.

Abbildung 1: Ermittlung der Schutzwürdigkeit der Böden von Kleingartenanlagen mittels  
Überlagerung der Kleingartenanlagen (grün) mit den Flächen der Umweltatlas-Karte 01.13  
(Planungshinweise zum Bodenschutz)
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Abbildung 2: Ermittlung der Versorgung mit wohnungsnahen, öffentlichen Grünflächen mittels 
Überlagerung der Kleingartenanlagen (rot) mit den Flächen des Landschaftsprogrammes (Pro-
grammplan Erholung und Freiraumnutzung) (schwarze Umrandung = Kleingartenanlagen-Umge-
bung 500 Meter, weitere farbige Flächen = Siedlungsflächen mit der Bewertung der Versorgung)

Die in den Daten des Landesverbandes enthaltenen Postleitzahlangaben zum Wohnsitz der 
Pächter*innen ermöglichten diese Analyse. Zur Ermittlung der Entfernung der Kleingar-
tenanlagen vom Wohnsitz der Pächter*innen wurden zuerst die Schwerpunkte der Klein-
gartenanlagen und der Postleitzahlbezirke bestimmt und dann die kürzeste Entfernung 
(Luftlinie) zwischen den Schwerpunkten berechnet (siehe Abbildung 3). Diese Methode ist 
nicht sehr genau, weil der tatsächliche Wohnort eines Pächters/einer Pächterin innerhalb 
eines Postleitzahlbezirkes nicht bekannt ist. Solide Aussagen für einzelne Pächter*innen 
oder Kleingartenanlagen sind deswegen nicht möglich. Werden jedoch die Entfernungen 
für alle Kleingartenanlagen (circa 900) und alle Pächter*innen (circa 60.000 verfügbare 
Daten) zusammengefasst, ist eine realitätsnahe Aussage möglich (siehe Abbildung 32).

Abbildung 3: Ermittlung der Entfernung zwischen einer Kleingartenanlage und dem Postleitzahlge-
biet des Wohnortes eines Pächters (grün = Kleingartenanlage und deren Schwerpunkt, schwarz = 
Postleitzahlgebiete und deren Schwerpunkte)
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2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen
Die bedeutsamen sozialpolitischen und städtebaulichen Funktionen begründen die Privile-
gierung des Kleingartenwesens durch eine sondergesetzliche Regelung gegenüber anderen 
Pacht- und Gartennutzungen auf der Grundlage des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Die 
Grundlage für eine derartige Entwicklung wurde schon 1919 mit dem Erlass der Kleingar-
ten- und Kleinpachtverordnung, der ersten kleingartenrechtlichen Regelung in Deutsch-
land,	geschaffen.	Nach	einer	Novellierung	im	Jahre	1969	bedurfte	es	eines	Beschlusses	des	
Bundesverfassungsgerichts im Jahre 1979, um das Kleingartenrecht 1983 nach umfangrei-
chen Vorarbeiten und eingehenden Erörterungen den aktuellen verfassungsrechtlichen 
und städtebaulichen Erfordernissen umfassend anzupassen. Das seit dem 1. April 1983 
geltende Bundeskleingartengesetz (BKleingG) vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S.210), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13. September 2001 (BGBl. S. 2376), ist mit dem durch den  
Einigungsvertrag eingefügten § 20 a auch geltendes Recht im Beitrittsgebiet geworden.

‚Kleingarten‘	wird	im	BKleingG	als	gepachteter	Garten	definiert,	der
	� dem Nutzer (Kleingärtner) zur nicht erwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung, insbe-

sondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf und zur Er-
holung dient (kleingärtnerische Nutzung) und

	� in einer Anlage liegt, in der mehrere Einzelgärten mit gemeinschaftlichen Einrichtun-
gen,	 zum	 Beispiel	 Wegen,	 Spielflächen	 und	 Vereinshäusern	 zusammengefasst	 sind	
(Kleingartenanlage).

Nicht unter das BKleingG fallen daher zum Beispiel
	� Eigentümer-, Wohnungs- und Arbeitnehmergärten,
	� kleingärtnerisch genutzte Gärten in Einzellage,
	� Wochenendsiedlungen und Erholungsanlagen,
	� Wassersport- und ähnlich genutzte Grundstücke sowie
	� Grabeland.

Im BKleingG beziehungsweise in den einschlägigen Kommentaren dazu werden die not-
wendige und die unter Berücksichtigung der Privilegierung zulässige Nutzung der Kleingär-
ten beschrieben. Die kleingärtnerische Nutzung ist zu fordern und auch durchzusetzen. 
Hierzu ist erforderlich, dass diese Nutzung den Charakter der Kleingartenanlage wesent-
lich prägt. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn ein Drittel der Fläche zum Anbau von 
Gartenbauerzeugnissen dient (BGH III ZR 281/03).

Zulässig	ist	eine	Laube	in	einfacher	Ausführung	mit	höchstens	24	Quadratmeter	Grundflä-
che einschließlich eines überdachten Freisitzes. Unzulässig ist es, eine Laube so einzurich-
ten, dass sie zu dauerndem Wohnen geeignet ist, das heißt auch, dass sie keinen Strom-, 
Gas-, Wasser- und Wärmeanschluss haben darf. Auf Grund zunehmend überwiegender 
Erholungsnutzung	der	Gärten	werden	diese	Regelungen	häufig	als	unzeitgemäß	in	Frage	
gestellt. Bei diesen durchaus nachvollziehbaren Überlegungen bleibt jedoch folgendes un-
berücksichtigt:

Unter Berücksichtigung der sozialen Funktion des Kleingartens wird durch das BKleingG 
ein Höchstpachtzins vorgegeben. Gleichermaßen günstig für die Kleingärtner*innen sind 
die	sehr	eingeschränkten	Kündigungsmöglichkeiten	und	die	Entschädigungsverpflichtung.	

2 Rahmenbedingungen
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Dies privilegiert die Kleingärtner*innen zum Beispiel gegenüber den Pächter*innen eines 
Wochenendgrundstückes. Regelungen, welche die oben genannten einengenden Nut-
zungsbeschränkungen aufheben, heben auch den Unterschied zwischen Klein- und zum 
Beispiel	 Wochenendgarten	 auf.	 Der	 Eingriff	 in	 die	 Rechte	 des	 Grundeigentümers/der	
Grundeigentümerin wäre dann verfassungsrechtlich nicht mehr zu begründen, der sozia-
len Funktion des Kleingartenwesens würde die notwendige Grundlage entzogen. Das Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) hat bereits 1992 die bis dahin geltende Pachtzinsbegren-
zung für private Verpächter*innen auf Grund zunehmender Erholungsnutzung als 
unvereinbar mit Art. 1 Satz 1 Grundgesetz erklärt. 

Daraufhin wurde diese Bindung im BKleingG so verändert, dass nach Verdoppelung des 
bisherigen Höchstpachtzinses jetzt das Vierfache der ortsüblichen Pacht im erwerbsmäßi-
gen	 Obst-	 und	 Gemüsebau	 zulässig	 ist	 und	 die	 öffentlich-rechtlichen	 Lasten	 auf	 die	
Pächter*innen umgelegt werden können. Das BVerfG folgte jedoch nicht dem Antrag auf 
Zulassung von Ver- und Entsorgungsanlagen in Lauben, da sonst aus verfassungsrechtli-
chen Gründen das BKleingG grundsätzlich gefährdet wäre. 

Das BKleingG unterscheidet ferner zwischen Dauerkleingärten und sonstigen Kleingärten. 
Dauerkleingärten sind Kleingärten auf einer Fläche, die im Bebauungsplan für Dauerklein-
gärten festgesetzt sind. Darüber hinaus wird in den Überleitungsvorschriften des Bundes-
kleingartengesetzes bestimmt, dass vor Inkrafttreten des Gesetzes beziehungsweise vor 
Wirksamwerden des Beitritts geschlossene Pachtverträge über Kleingärten wie Verträge 
über Dauerkleingärten zu behandeln sind, wenn die Gemeinde Eigentümerin der Grundstü-
cke ist. Es handelt sich dann um sogenannte „Fiktive Dauerkleingärten“. Diese gesetzliche 
Fiktion hat folgende Wirkungen:
	� Die Pachtverträge gelten als auf unbestimmte Zeit geschlossen beziehungsweise be-

fristete Pachtverträge auf unbestimmte Dauer verlängert.
	� Eine Kündigung wegen Nutzungsänderung ist nur möglich, wenn die andere Nutzung 

im Bebauungsplan festgesetzt ist oder nach dem Stand der Planungsarbeiten anzuneh-
men ist, dass sie festgesetzt werden wird und die Fläche zeitnah dieser Nutzung zuge-
führt werden soll oder die Fläche nach abgeschlossener Planfeststellung benötigt wird. 
Die Kündigung wegen anderer wirtschaftlicher Verwertung ist ausgeschlossen.

	� Der Pächterin/dem Pächter steht eine Entschädigung für die baulichen Anlagen, An-
pflanzungen	und	Außenanlagen	zu,	soweit	diese	im	Rahmen	der	kleingärtnerischen	
Nutzung	üblich	sind.	Zur	Entschädigung	ist	derjenige	verpflichtet,	der	die	Fläche	in	
Anspruch nimmt.

	� Im Fall der Kündigung zum Zweck der Verwirklichung des Bebauungsplanes oder der 
Planfeststellung	unterliegt	die	Gemeinde	der	Ersatzlandverpflichtung,	es	sei	denn,	sie	
ist	zur	Erfüllung	dieser	Verpflichtung	außerstande.	Hierbei	handelt	es	sich	um	eine	
öffentlich-rechtliche	Pflichtaufgabe	der	Gemeinde	zur	Erhaltung	des	Kleingartenbe-
standes, nicht jedoch um einen Rechtsanspruch der Pächterin/des Pächters. Die Eig-
nung	einer	Ersatzfläche	richtet	sich	nach	der	Bodengüte	und	Lage	und	vor	allem	nach	
der Verwendbarkeit (Tauglichkeit). Kontaminierte Flächen sind kein geeignetes Ersatz-
land. In rechtlicher Hinsicht kommt es vor allem auf die planungsrechtliche Situation 
des Ersatzlandes an, die nicht im Widerspruch zu dem vorgesehenen Verwendungs-
zweck stehen darf.

	� Für Kleingartenanlagen auf privaten Flächen besteht demgegenüber keine Ersatzland-
verpflichtung,	wenn	sie	nicht	als	Dauerkleingärten	festgesetzt	sind.
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Die Kündigung ist nur für den 30. November eines Jahres zulässig. Sie hat spätestens  
am dritten Werktag im Februar zu erfolgen. Nur wenn dringende Gründe die vorzeitige  
Inanspruchnahme der kleingärtnerisch genutzten Fläche erfordern, ist eine Kündigung 
spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats für den Ablauf des nächsten Monats 
zulässig. Auch mit Ablauf der bisherigen sogenannten Schutzfrist 2020 enden die Kleingar-
tenpachtverträge nicht automatisch, sondern können nur unter Einhaltung der Kündi-
gungsvoraussetzungen des Bundeskleingartengesetzes beendet werden.

2.2 Planerische Rahmenbedingungen
Der Kleingartenentwicklungsplan ist ein informeller Plan. Er berücksichtigt die Darstellun-
gen des Flächennutzungsplanes Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom  
5. Januar 2015 (ABl. S. 31), der zuletzt am 29. August 2019 (ABl. S. 6042) geändert worden 
ist und als vorbereitende Planung die Grundzüge der Planung für Berlin darstellt sowie 
verbindlich festgesetzte Bebauungspläne. 

Beim KEP handelt es sich um eine sonstige von der Gemeinde beschlossene Planung im 
Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB die sowohl in der vorbereitenden wie in der verbindlichen 
Bauleitplanung in die Abwägung einzustellen ist. 

Der Kleingartenentwicklungsplan ist mit den verschiedenen sektoralen Stadtentwicklungs-
plänen	Wohnen,	Wirtschaft	und	Verkehr	sowie	mit	den	ebenfalls	in	Bearbeitung	befindli-
chen beziehungsweise teilweise bereits fertig gestellten bezirklichen sozialen Infrastruk-
turkonzepten (SIKo) aufeinander abgestimmt.

2.3 Organisatorische Rahmenbedingungen
Für die Verpachtung der landeseigenen Kleingartenanlagen sind die Bezirksämter Berlins 
in ihrer Funktion als Vertreter des Grundstückseigentümers Land Berlin zuständig. Die  
Bezirksämter	 (vertreten	 durch	 die	 Straßen-	 und	 Grünflächenämter),	 aber	 auch	 die	
Privateigentümer*innen verpachten die Flächen an die Bezirksverbände der Klein-
gärtner*innen. Für die Verpachtung von Kleingartenparzellen ist allein der jeweilige Be-
zirksverband der Kleingärtner e.V. in seiner Eigenschaft als Zwischenpächter zuständig. 

Die kleingärtnerisch genutzten Flächen der Deutschen Bahn AG und des Bundeseisenbahn-
vermögens werden durch die Bahn-Landwirtschaft Bezirk Berlin e.V. als anerkannte be-
triebliche Sozialeinrichtung verpachtet. 

In Berlin gibt es 19 Bezirksverbände der Kleingärtner*innen. Mit Ausnahme des Bezirksver-
bandes Prenzlauer Berg der Kleingärtner e.V. gehören sie dem Landesverband Berlin der 
Gartenfreunde e.V. als Dachorganisation der Kleingärtenverbände in Berlin an.

Sowohl der Landesverband Berlin der Gartenfreunde als auch die Bezirksverbände arbeiten 
ehrenamtlich. Dem Einsatz und Engagement ist zu verdanken, dass sowohl die Kleingarten-
verwaltung als auch das Vereinswesen funktioniert und das Kleingartenwesen in Berlin auf 
eine lange Geschichte zurückblicken kann. Die ehrenamtliche Vereinsarbeit im Kleingarten-
bereich ist sehr zeitaufwendig und beinhaltet oftmals auch Auseinandersetzungen mit un-
einsichtigen Gartenfreund*innen. Außerdem werden hohe Anforderungen auf gesetzlicher, 
fachlicher und sozialer Ebene an die Ehrenamtlichen gestellt, was dazu führt, dass es immer 
schwieriger wird Vorstandsfunktionen zu besetzen. Für die zukünftige Entwicklung des Ber-
liner Kleingartenwesens werden die Bewahrung und der Ausbau des Ehrenamtes eine we-
sentliche Bedeutung einnehmen. Daher ist neben einem positiven Image der Organisation 
und	der	Funktion	die	öffentliche	Anerkennung	und	Förderung	dieses	Personenkreises	durch	
die Kommunen und von der Gesellschaft von großer Wichtigkeit.
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3.1 Einbindung in das Freiraumsystem und den Stadtraum
In der nachstehenden Karte (siehe Abbildung 4) sind die Kleingartenanlagen zusammen 
mit	dem	Grünanlagenbestand,	dem	Friedhofsbestand,	den	Waldflächen	und	den	Landwirt-
schafts-	und	Brachflächen	der	Umweltatlaskarte	„Grün-	und	Freiflächenbestand“	darge-
stellt.

Abbildung 4: Kleingartenanlagen im Freiraumverbund Berlins (siehe Karte 13 im Anhang)

Im Norden und Nordosten Berlins sind zahlreiche Anlagen in landwirtschaftlich geprägten 
Räumen eingebettet. Vereinzelt liegen sie am Rand der Berliner Wälder, so vor allem im 
Nordwesten und im Südosten Berlins. Die Kleingärten bilden mit einer Fläche von derzeit 
rund 2.900 Hektar und einem Flächenanteil von circa 3,3 Prozent einen wichtigen Bestand-
teil des Berliner Freiraumverbundes. Dem trägt auch das Landschaftsprogramm (LaPro) 
einschließlich Artenschutzprogramm Rechnung. Im LaPro werden die Kleingärten als wich-
tige Freiraumelemente in der Stadt mit besonderer Bedeutung für die Erholungsnutzung 
bewertet. Kleingartenanlagen, die größere zusammenhängende Komplexe bilden bezie-
hungsweise in Verbindung zu übergeordneten Grün- und Landschaftsräumen liegen, erfül-
len vielfältige positive Funktionen für die Erholung, für den Biotop- und Artenschutz, für 
den Naturhaushalt und für das Landschaftsbild. Deutlich wird die Lage der Kleingartenan-
lagen am äußeren Rand des S-Bahn-Ringes. Nahezu alle Kleingartenanlagen liegen in der 
Nachbarschaft zu Parkanlagen, Grünzügen, Gewässern und sonstigen Freiräumen, sie stel-
len selbst Verbindungselemente dar beziehungsweise bilden mit anderen Kleingartenanla-
gen größere zusammenhängende Areale. 

3 Lage und Bedeutung der Kleingärten in Berlin

Freiräume

 Landwirtschaft

	 Grün-	und	Freifläche

 Wald

 Gewässer

 Kleingartenanlage

 Landes- und Bezirksgrenze
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Als großräumige zusammenhängende Kleingartengebiete sind zum Beispiel Radeland in 
Spandau, Charlottenburg-Nord und Ruhwald in Charlottenburg-Wilmersdorf, Heiligensee 
in Reinickendorf, Krugpfuhl und Panketal in Pankow, Karlshorst-Ost in Lichtenberg, Baum-
schulenweg und Königsheide in Treptow-Köpenick, Teltowkanal, Rudow und Britzer Garten 
in Neukölln, Südgelände in Tempelhof-Schöneberg und das Areal am Zehlendorfer Stichka-
nal zu nennen.

Eine bezirksweise Aufschlüsselung des Bestandes ist der folgenden Tabelle (Tabelle 4) zu 
entnehmen.

Tabelle 4: Kleingartenbestand nach Bezirken, Stand September 2019

Bezirk Kleingärten – gesamt
KGA Parzellen Fläche in ha

Mitte 29 1.989 65,6
Friedrichshain-Kreuzberg 4 228 7,0
Pankow 90 10.167 477,5
Charlottenburg-Wilmersdorf 109 8.073 280,4
Spandau 74 4.344 184,4
Steglitz-Zehlendorf 74 5.375 194,4
Tempelhof-Schöneberg 92 6.853 233,8
Neukölln 87 9.343 386,4
Treptow-Köpenick 146 9.007 400,2
Marzahn-Hellersdorf 36 3.209 153,4
Lichtenberg 54 8.975 272,1
Reinickendorf 82 6.390 248,1
Berlin 877 70.953 2.903,3

Den größten Flächenanteil und zugleich die höchste Anzahl an Parzellen weist der Bezirk 
Pankow auf. Überdurchschnittlich viele Parzellen liegen in Neukölln, Treptow-Köpenick 
und Charlottenburg-Wilmersdorf. Erwartungsgemäß gibt es in den Innenstadtbezirken 
Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg die wenigsten Parzellen. 

Neben	der	bezirklichen	Verteilung	der	Kleingartenflächen	spielt	deren	 räumliche	Vertei-
lung im Stadtgebiet eine wichtige Rolle mit Blick auf verdichtete Wohnquartiere. Für 
Bewohner*innen von Quartieren mit einer hohen Einwohnerdichte, die über keinen oder 
geringen	Anteil	privater	Grünflächen	verfügen,	 ist	die	Erreichbarkeit	von	Kleingartenflä-
chen von großer Bedeutung.
 
Die nachstehende Abbildung (siehe Abbildung 5) stellt den Kleingartenbestand im räumli-
chen Kontext der Einwohnerdichte dar. Blöcke mit Geschosswohnungsbau und anderer 
Bebauung (zum Beispiel Einzel- und Doppelhaus-Bebauungen) sind farblich unterschied-
lich dargestellt. Erkennbar wird, dass eine große Anzahl von Kleingartenanlagen im Nahbe-
reich der verdichteten Innenstadt und damit vielfach im näheren Einzugsbereich der höher 
verdichteten Quartiere liegt. Abgesehen von einigen peripher an der Landesgrenze liegen-
den Anlagen zeichnet einen Großteil der Berliner Kleingärten aus, dass sie einen relevanten 
strukturellen	Bestandteil	des	Berliner	Stadtgefüges	darstellen.	Dies	betrifft	ihre	Bedeutung	
als	Erholungsfläche	für	die	Stadtbevölkerung	wie	auch	ihre	Bedeutung	für	den	Naturhaus-
halt als Grünräume zwischen verdichteten Quartieren oder als Ergänzung und Bestandteil 
des Berliner Freiraumraumsystems.
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Abbildung 5: Kleingartenanlagen und Einwohnerdichte – Geschosswohnungsbau und andere  
Bebauung (siehe Karte 14 im Anhang)

Die folgende Darstellung (siehe Abbildung 6) zeigt die fast konzentrische Umlagerung der 
Innenstadt durch die großen Kleingartenareale – unterbrochen im Westen im Bereich Gru-
newald und im Osten im Bereich Prenzlauer Berg. Deutlich wird die zuvor beschriebene 
räumliche Nähe zwischen Quartieren mit hoher Wohndichte und Kleingartenarealen.

In der äußeren Peripherie treten größere Kleingartenareale meistens im räumlichen Kon-
text mit Geschosswohnungsbau auf, so zum Beispiel in Spandau, in Lichterfelde, Buckow, 
Hellersdorf und Hohenschönhausen. Spiegelbildlich sind die landschaftlich beziehungswei-
se durch Einzelhausgebiete geprägten Randlagen im Südwesten (Gatow, Kladow, Wann-
see), im Südosten (Köpenick) und Norden (Frohnau, Blankenfelde, Buch) durch sehr geringe 
Kleingarten- und Siedlungsdichten gekennzeichnet.

Einwohner*innen in Hektar 
Geschosswohnungsbau

 < 75

 75 bis < 175

 175 bis < 300

 300 bis < 500

	 ≥	500

Einwohner*innen in Hektar 
andere Bebauung

 < 75

 75 bis < 175

 175 bis < 300

 300 bis < 500

	 ≥	500

 Kleingartenanlage

 Gewässer

 Landes- und Bezirksgrenze
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Abbildung 6: Lagebeziehung der Kleingärten zu dichten Wohnquartieren
(Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 2015)

Neben der Lagebeziehung zwischen Kleingartenanlagen und dichten Wohnquartieren ist 
auch die Erreichbarkeit der Kleingartenanlagen untereinander über Grünzüge und Fuß- 
und Radwege vor allem außerhalb des Straßennetzes wichtig. Die nachfolgende Abbildung 
(siehe Abbildung 7) stellt die Kleingartenanlagen und die 20 grünen Hauptwege zusammen 
dar. Die Grundlage der 20 grünen Hauptwege bildet das Freiraumsystem des Landschafts-
programms inklusive Artenschutzprogramm für Berlin. Ein Ziel des Landschaftsprogramms 
ist es, mit einem Netz aus 20 grünen Hauptwegen, Wohngebiete mit den vielfältigen Erho-
lungsmöglichkeiten in Parkanlagen und Naherholungsgebieten von Berlin und Branden-
burg zu verknüpfen.

Fast alle größeren Kleingartencluster sind über die 20 grünen Hauptwege angebunden, so 
zum Beispiel die Anlagen am Südgelände (Weg Nr. 5, Nord-Süd-Weg), die Anlagen in Neu-
kölln (Weg Nr. 10, Britz-Buckower-Weg), in Treptow (Weg Nr. 17, Teltowkanalweg) und in 
Charlottenburg (Weg Nr. 18, westlicher Abschnitt). Daneben verbinden einige radial (von 
der Mitte zum Stadtrand) verlaufende Wege eine Vielzahl von Kleingartenanlagen, so zum 
Beispiel der Weg Nr. 1 (Spreeweg/Berliner Urstromtal, westlicher und östlicher Abschnitt) 
sowie die Wege Nr. 5 (Nord-Süd-Weg) und Nr. 7 (Hönower Weg). Gleiches gilt für eine Reihe 
tangential verlaufender Wege. Hervorzuheben sind hier die Wege Nr. 15 (Teltower Dörfer-
weg), Nr. 17 (Teltowkanalweg) und Nr. 16 (Humboldt-Spur). 
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Abbildung 7: Kleingartenanlagen und 20 grüne Hauptwege (siehe Karte 15 im Anhang)

3.2 Soziale Bedeutung
Kleingärten haben eine wichtige soziale Funktion. Menschen aus unterschiedlichen Mili-
eus, ethnischer Herkunft und Generationen verbindet das Interesse am Gärtnern. Die Ver-
einsstrukturen tragen zu einem stärkeren Miteinander bei und erfüllen so auch eine wich-
tige Integrationsfunktion. Es kann auf zahlreiche Aktivitäten von Vereinen und Verbänden 
innerhalb der Anlagen aber auch für die Nachbarschaft in den angrenzenden Wohnquartie-
ren verwiesen werden wie zum Beispiel Kinder- und Sommerfeste, Weihnachts- und Oster-
märkte sowie Kunst- und Kulturaktionen. Der Landesverband Berlin der Gartenfreunde 
und seine Bezirksverbände engagieren sich auch auf der Bezirks- und Landesebene bei 
Umweltfesten, Erntefesten, dem Langen Tag der Stadtnatur und der Internationalen Grü-
nen Woche.

3.3 Ökologisches Engagement und Umweltbildung
Kleingartenanlagen tragen zur Artenvielfalt bei und leisten einen wichtigen stadtklimati-
schen Beitrag. Das ökologische Gärtnern hat nicht nur bei vielen Neupächter*innen einen 
hohen Stellenwert, die Vorstände der Kleingartenvereine fördern auch das Natur- und Um-
weltbewusstsein von Pächter*innen. Der Landesverband Berlin der Gartenfreunde e.V. und 
die Stiftung Naturschutz haben im Januar 2018 eine Kooperationsvereinbarung zum Erhalt 
und zur Förderung der Biologischen Vielfalt abgeschlossen. Im Juni 2018 startete die Kam-
pagne „Berlin im Klimawandel – Kleingärtner tun was fürs Wetter“. In Zusammenarbeit mit 
dem Naturschutzbund (NABU) werden in einigen Kleingärten sogenannte ‚Projektgärten‘ 
angelegt, in dem neben der naturnahen Bewirtschaftung die Artenvielfalt und das Kennen-
lernen der heimischen Flora und Fauna veranschaulicht werden. Ökologische Projekte wie 
zum Beispiel die Etablierung und Verbreitung alter Obstsorten und die Imkerei werden 
gefördert. 

1  Spreeweg/Berliner Urstromtal
2  Spandauer Weg
3  Heiligenseer Weg
4  Lübarser Weg
5  Nord-Süd-Weg
6  Lindenberger Korridor
7  Hönower Weg
8  Kaulsdorfer Weg
9  Dahmeweg
10  Britz-Buckower-Weg
11  Wannseeweg
12  Havelseenweg
13  Barnimer Dörferweg
14  Wuhletalweg
15  Teltower Dörferweg
16  Humboldt-Spur
17  Teltowkanalweg
18  Innerer Parkring
19  Tiergartenring
20  Bullengrabenweg

 20 grüne Hauptwege
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Kleingärten dienen umfassend der Umweltbildung und Naturpädagogik, nicht nur als  
außerschulischer Lernraum. Durch die Anlage von Schul- und Lehrgärten sowie Naturlehr-
pfaden	werden	grüne	Lernorte	geschaffen,	in	denen	die	regelmäßige	pädagogische	Arbeit	
ehrenamtlich	stattfindet.	Es	werden	Kooperationen	und	Patenschaften	mit	Kindergärten,	
Schulen und Seniorenheimen geschlossen. Der Landesverband und Bezirksverbände bieten 
auch Schulungen zum ökologischen, nachhaltigen und klimafreundlichen Gärtnern an.

Innerhalb des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V. gibt es zahlreiche Aktivitä-
ten, um sich den wandelnden Erfordernissen aktiv zu stellen. Die Vorstände einzelner Be-
zirksverbände	vermitteln	ein	hohes	Maß	an	Offenheit	gegenüber	aktuellen	Anforderungen	
und neuen Ausrichtungen. Es ist ein Interesse für innovative Ansätze zu erkennen, dass 
sich	insbesondere	in	einer	hohen	Eigenverantwortlichkeit	gegenüber	der	Öffentlichkeit	und	
der Stadtbevölkerung widerspiegelt. Diese Good-Practice-Ansätze stützen sich auf die  
Eigeninitiative der Kleingärtner*innen, sie sind aber auch als eine Erwiderung der Anforde-
rungen aus dem stadträumlichen Umfeld und in gewisser Weise auch als eine Antwort ge-
genüber den sich zunehmend etablierenden Urban-Gardening-Ansätzen zu bewerten. Als 
gute Beispiele in Berlin kann auf Schau- und Gemeinschaftsgärten, Mehrgenerationsgär-
ten, Lehrgärten, Lehrpfade, grüne Klassenzimmer, Anschauungstafeln (zum Teil mit Hör-
angeboten), Holzbacköfen und Bienenstöcke (mit Imkerei) verwiesen werden. Spielplätze 
werden	in	einzelnen	Anlagen	für	die	öffentliche	Nutzung	zur	Verfügung	gestellt.

Die hier beschriebenen Aktivitäten sollten fortgesetzt beziehungsweise ausgeweitet wer-
den, da diese Beispiele nicht nur das Image der Kleingärtnerorganisationen stärken, son-
dern	auch	die	Akzeptanz	in	Wirtschaft,	Politik	und	Öffentlichkeit	erhöhen.	

3.4 Städtebauliche und ökologische Bedeutung
Das Kleingartenwesen erfüllt wichtige städtebauliche und ökologische Funktionen. Erst-
mals werden diese Funktionen in diesem Kapitel analysiert und bewertet. Die Ergebnisse 
der Untersuchungen sollen neben den Entwicklungskategorien zur Bewertung einer Klein-
gartenanlage hinsichtlich einer eventuellen baulichen Inanspruchnahme miteinbezogen 
werden. Bewertet wurden die vier nachfolgenden Parameter: 
	� Schutzwürdigkeit der Böden,
	� Versorgung mit wohnungsnahen Grünanlagen, 
	� Einwohnerdichte in der Umgebung und
	� Schutzwürdigkeit aus stadtklimatischer Sicht.

Die	Auswahl	der	Parameter	richtete	sich	nach	der	für	das	Land	Berlin	flächendeckenden	
Verfügbarkeit verwertbarer Daten. Inhaltliches Ziel war es, Parameter des Naturhaushal-
tes einerseits und Parameter der Wohnbevölkerung heranzuziehen. In einer Metropole wie 
Berlin ist die umweltentlastende Wirkung von Kleingärten wichtig. Ebenso bedeutsam ist 
der anthropogene Bezug, denn Kleingärten werden von Menschen genutzt, die vielfach in 
relativer Nähe zu den Kleingärten wohnen (vergleiche Kapitel 5.3) und aufgrund der städ-
tebaulichen Situation ihres Wohnumfeldes nicht über eigenes Grün verfügen.

Neben den aufgeführten Parametern haben Kleingartenanlagen eine zunehmende Bedeu-
tung,	wenn	es	um	Lebensräume	für	Tiere	und	Pflanzen,	Biodiversität,	Naturschutz	und	den	
Biotopverbund geht. Kleingärten weisen eine hohe Bedeutung als Genbank historischer 
Kulturpflanzen,	 insbesondere	hinsichtlich	der	Obstbaumsorten	auf.	Für	diese	Parameter	
liegen jedoch keine, im Sinne der oben beschriebenen Parameter, verwertbaren Daten für 
rechnergestützte Analysen vor.
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3.4.1 Kleingärten und die Schutzwürdigkeit der Böden
Boden ist ein wertvolles und begrenztes Gut. Zu seinen natürlichen Funktionen zählen die 
Lebensraumfunktion	für	naturnahe	und	seltene	Pflanzengesellschaften,	die	Ertragsfunkti-
on	für	Kulturpflanzen,	die	Puffer-	und	Filterfunktion	und	die	Regelungsfunktion	für	den	
Wasserhaushalt. Böden stellen ein belebtes ökologisches System dar, das durch unzählige 
Organismen, die in vielfältigen Beziehungen zueinanderstehen, bewohnt wird. Durch die 
Umnutzung	von	Kleingartenflächen	in	Siedlungs-	und	Verkehrsflächen	kommt	es	zu	star-
ken Bodenveränderungen und somit zum Verlust wichtiger Bodenfunktionen. Die Folgen 
von Versieglung der Böden sind nicht oder nur teilweise reversibel. Deshalb ist die Schutz-
würdigkeit	der	Böden	ein	wichtiger	Parameter	zur	Beurteilung	von	Kleingärtenflächen.

Um	die	Schutzwürdigkeit	der	Kleingartenböden	zu	bewerten,	wurden	die	Kleingartenflä-
chen	mit	 den	Blockflächen	der	Umweltatlaskarte	01.13	 „Planungshinweise	 zum	Boden-
schutz“ überlagert.

Das sich daraus ergebene Bild ist eindeutig: 86 Prozent der Kleingartenanlagen sind den 
drei höchsten Schutzkategorien zuzuordnen, davon sind allein 53 Prozent als „sehr hoch“ 
bewertete Böden (siehe Abbildung 8). Dies ist umso bemerkenswerter, da diese Bewer-
tungskategorie	nur	17	Prozent	der	Landfläche	Berlins	(ohne	Straßen	und	Gewässer)	ein-
nimmt. Der geringe Anteil der höchsten Schutzkategorie erklärt sich aus der Seltenheit der 
am höchsten bewerteten Böden. Diese machen lediglich 5 Prozent der bewerteten Fläche 
Berlins aus und umfassen zum Beispiel Niedermoorstandorte, Luchwälder oder feuchte 
Niederungen. 

Abbildung 8: Kleingartenanlagen und die Schutzwürdigkeit der Böden 
(Quelle: siehe Karte 16 im Anhang)
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Aus Bodenschutzsicht sollten in Kleingartenanlagen mit der Bodenschutz-Klasse „sehr 
hohe	Schutzwürdigkeit“	Eingriffe	prioritär	vermieden	werden.	Böden	in	dieser	Klasse	besit-
zen	eine	hohe	Ertragsfunktion	für	Kulturpflanzen	und	die	Regelfunktion	für	den	Wasser-
haushalt	und	die	Puffer-	und	Filterfunktion	werden	hoch	bewertet.	Bei	den	Flächen	mit	der	
Bodenschutzklasse „hohe Schutzwürdigkeit“ leitet sich die Schutzwürdigkeit aus der  
hohen	Bewertung	für	die	Regelungsfunktion	für	den	Wasserhalt	oder	für	die	Puffer-	und	
Filterfunktion ab. Hier sollte möglichst eine Versieglung vermieden werden.
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Kleingartenanlagen,	die	auf	schadstoffbelasteten	Böden	liegen,	können	im	gesamtstädti-
schen Kontext nicht betrachtet werden. Bei den Daten und der Karte des Bodenbelastungs-
katasters handelt es sich um personenbezogene Angaben, die den Bestimmungen des Ber-
liner	Datenschutzgesetzes	unterliegen.	Die	betroffenen	Kleingartenanlagen	verfügen	über	
gesonderte	Auflagen	zur	Bewirtschaftung	der	Kleingärten.	Die	Schadstoffbelastungen	des	
Bodens	sind	den	betroffenen	KGA	und	dem	Grundstückseigentümer	bekannt.	

Die räumliche Verteilung der nach den Bodenschutzklassen bewerteten Kleingartenanla-
gen sind der folgenden Abbildung (siehe Abbildung 9) zu entnehmen.

Abbildung 9: Kleingartenanlagen und die Schutzwürdigkeit der Böden (siehe Karte 16 im Anhang)

3.4.2 Kleingärten und die Versorgung der Quartiere mit wohnungsnahen 
Grünanlagen
Kleingärten können in hoch verdichteten Stadtquartieren, die vielfach eine schlechte Aus-
stattung	mit	fußläufig	erreichbaren	öffentlichen	Grünflächen	aufweisen,	eine	kompensa-
torische	Erholungsfunktion	für	die	Stadtbewohner*innen	erfüllen.	Dies	betrifft	einerseits	
bereits den Bestand, da Kleingartenanlagen nach den Verwaltungsvorschriften des Landes 
Berlin	öffentlich	zugänglich	sein	müssen.	Anderseits	trifft	dies	auch	auf	die	künftige	Situa-
tion	zu,	da	die	Schaffung	von	für	die	Allgemeinheit	nutzbaren	Flächen	innerhalb	von	Klein-
gartenanlagen und deren Vernetzung mit den umliegenden Quartieren verbessert werden 
soll. 

Zur	 Ermittlung	 der	 Versorgung	mit	wohnungsnahen,	 öffentlichen	Grünanlagen	 in	 einer	
Umgebung von 500 Meter Entfernung von einer Kleingartenanlage wurden die Umge-
bungsflächen	der	Kleingartenanlagen	mit	den	Flächen	des	Landschaftsprogrammes	(Pro-
grammplan Erholung und Freiraumnutzung) überlagert. 
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Abbildung 10: Kleingartenanlagen und die Versorgung der Quartiere mit wohnungsnahen  
Grünanlagen 
(Quelle: siehe Karte 17 im Anhang)
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Wie aus der vorstehenden Abbildung (siehe Abbildung 10) ersichtlich liegen 2,9 Prozent der 
Kleingartenflächen	in	Stadtquartieren	mit	einer	schlechten	oder	sehr	schlechten	Versor-
gung	mit	wohnungsnahen,	öffentlichen	Grünanlagen.	Knapp	40	Prozent	weisen	ein	Poten-
zial zur perspektivischen Abmilderung einer mäßigen wohnungsnahen Grünversorgung auf. 

Die räumliche Verteilung wird in der nachstehenden Abbildung (siehe Abbildung 11) darge-
stellt. Danach weisen die Kleingartenanlagen im Nahbereich der Berliner Innenstadt ent-
sprechend der dort schlecht versorgten Bereiche ein hohes Potenzial auf. 
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Abbildung 11: Kleingartenanlagen und die Versorgung der Quartiere mit wohnungsnahen  
Grünanlagen (siehe Karte 17 im Anhang)

3.4.3 Einwohner*innen in der Umgebung von Kleingartenanlagen
Um die Bedeutung der städtischen Kleingartenanlagen für die Wohnbevölkerung zu ermit-
teln,	wurden	zusätzlich	die	Einwohnerzahlen	im	weiteren	fußläufigen	Einzugsbereich	ein-
bezogen. Hierzu wurden die Einwohnerdichte in einer Umgebung von 1 Kilometer von einer 
Kleingartenanlage ermittelt (siehe Abbildung 12 und 13).

Das	Ergebnis	ist	eindeutig:	Im	direkten,	fußläufigen	Umfeld	der	Kleingartenanlagen	woh-
nen in der Regel viele Menschen, in Einzelfällen bis zu rund 22.900 Einwohner*innen pro 
Quadratkilometer (im Mittel 5.000 Einwohner*innen pro Quadratkilometer). Unabhängig 
von der Frage, wo im Einzelfall die Pächter*innen einer Kleingartenanlage tatsächlich woh-
nen, wird deutlich, dass die Bedeutung der Kleingärten für die Wohnbevölkerung groß ist. 
Faktisch kann dies die Wirksamkeit einer klimatischen Entlastungsfunktion einer Kleingar-
tenanlage oder potenziell ihre Nutzung und damit die schnelle Erreichbarkeit für die woh-
nungsnahe Erholung, zum Spazierengehen, als Pächter*in oder als Nutzer*in eines spezi-
ellen sozialen oder ökologischen Angebots eines Kleingartenvereins sein. 

Je zentrumsnäher, je näher eine Kleingartenanlage an gründerzeitlichen Quartieren oder 
an einer Großsiedlung liegt, desto größer die Anzahl der Anwohner*innen in der unmittel-
baren Nachbarschaft. Den größten Anteil nehmen mit 47 und 21 Prozent die Klassen 2.000 
bis 5.000 und 5.000 bis 10.000 Einwohner*innen pro Quadratkilometer ein. Diese gruppie-
ren sich überwiegend im Nahbereich des Berliner S-Bahn-Ringes. Aber auch in Stadtrand-
lagen weisen zahlreiche Kleingartenanlagen mit solchen Werten eine hohe Bedeutung für 
die Anwohner*innen auf, so zum Beispiel in Hellersdorf, in Hohenschönhausen, in Waid-
mannslust, in der Spandauer Wilhelmstadt, in Lankwitz oder in Köpenick.
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Abbildung 12: Einwohnerdichte in der Umgebung von Kleingartenanlagen 
(Quelle: siehe Karte 18 im Anhang)
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Abbildung 13: Einwohner*innen in der Umgebung von Kleingartenanlagen  
(siehe Karte 18 im Anhang)
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3.4.4 Kleingärten und ihre Schutzwürdigkeit aus stadtklimatischer Sicht
Kleingartenanlagen tragen zum Erhalt eines gesunden Stadtklimas bei. Sie stellen in Ab-
hängigkeit	 von	 bestimmten	 Einflussfaktoren,	 zum	 Beispiel	 Flächengröße,	 Vegetations-
struktur und ihrer Verbindung zu anderen Grünräumen wirksame, klimatische Ausgleichs-
räume dar. Für das Leben in städtischen Ballungsräumen ist ein immissionsarmes und 
abwechslungsreiches Klima ohne extreme Schwankungen von hoher gesundheitlicher Be-
deutung. Sie zeichnen sich durch einen ausgeprägten Tagesgang der Temperatur und Luft-
feuchte sowie ein günstiges Bioklima aus. Stärker als bei Grünanlagen und Friedhöfen 
spielt bei Kleingärten während der Gartensaison die Kühlung durch verdunstetes Wasser 
beim Sprengen und Gießen eine Rolle. Locker bebaute, gut durchgrünte Gebiete mit gerin-
gen Gebäudehöhen und einem Versiegelungsgrad unter 20 Prozent ermöglichen mit dem 
sie umgebenden Siedlungsrand einen nahezu ungestörten Luftaustausch, der auch lokale 
Windsysteme beinhaltet. Besondere Bedeutung kommt Kleingärten damit in der Nähe zu 
dichtbebauten Wohngebieten zu.

Um die Schutzwürdigkeit der Kleingartenanlagen aus stadtklimatischer Sicht zu bewerten, 
wurden	die	Kleingartenflächen	mit	den	Grün-	und	Freiflächen	der	Umweltatlaskarte	04.11	
„Klimamodell Berlin – Planungshinweise Stadtklima“ überlagert. Kleingärten, die in keiner 
Grün-	und	Freifläche	der	Umweltatlaskarte	 liegen	(in	der	Regel	sehr	kleine	Kleingärten),	
wurden der Klasse „geringe Schutzwürdigkeit“ zugewiesen (siehe Abbildung 14 und 15). 
Trotzdem können auch sehr kleine Kleingartenanlagen zur Verbesserung der bioklimati-
schen Situation in den Stadtgebieten beitragen, besonders in dichtbebauten Quartieren. 
Genauere Informationen liegen zu diesen kleinen Flächen jedoch nicht vor.

Abbildung 14: Kleingartenanlagen und ihre Schutzwürdigkeit aus stadtklimatischer Sicht
(Quelle: Siehe Karte 19 im Anhang)
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Über 95 Prozent der Kleingartenanlagen sind der höchsten und hohen Schutzwürdigkeits-
klasse zuzuordnen, da sie 
	� Bestandteil einer Kaltluftleitbahn sind oder
	� sich in deren 500 Meter Radius Siedlungsräume mit einer ungünstigen thermischen 

Situation	befinden	oder
	� sich in deren 250 Meter Radius Siedlungsräume mit einer weniger günstigen thermi-

schen	Situation	befinden	und	die	 zusätzlich	 eine	überdurchschnittliche	Mikroklima-
vielfalt aufweisen.

Die Flächen mit der höchsten Schutzwürdigkeit liefern zum einen relevante Mengen an 
Kaltluft zur Abkühlung der angrenzenden Quartiere und weisen gleichzeitig noch eine 
hohe Aufenthaltsqualität am Tage auf.

Abbildung 15: Kleingartenanlagen und ihre Schutzwürdigkeit aus stadtklimatischer Sicht  
(siehe Karte 19 im Anhang)

In der nachfolgenden Karte (siehe Abbildung 16) sind Informationen über den stadtklima-
tischen Luftaustausch dargestellt. Dies sind:
	� Luftleit- und Ventilationsbahn

Begünstigung des Luftaustausches im Bereich der Flussniederungen bei windstärke-
ren, übergeordneten Wetterlagen. Uferbereiche sollten freigehalten und in den Über-
gangszonen	zum	Gewässer	die	Bebauung	offen	gehalten	werden.

	� Kaltluftabfluss
Flächenhafter,	 thermisch-orographisch	 induzierter	Abfluss	von	Kaltluft.	Vermeidung	
baulicher Hindernisse, die einen Kaltluftstau verursachen könnten. Bauhöhe möglichst 
gering halten. Neubauten längs zur Leitbahn ausrichten. Randbebauung möglichst 
vermeiden.	Erhalt	des	Grün-	und	Freiflächenanteils.
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	� Kaltluftleitbahn
Linienhafte, thermisch induzierte Kaltluftleitbahnen. Luftaustausch zwischen Kaltluft-
entstehungsgebieten und belasteten Siedlungsräumen. Vermeidung baulicher Hinder-
nisse, die einen Kaltluftstau verursachen könnten. Bauhöhe möglichst gering halten. 
Neubauten längs zur Leitbahn ausrichten. Randbebauung möglichst vermeiden. Erhalt 
des	Grün-	und	Freiflächenanteils.	

Für Kleingartenanlagen, die in den Bahnen beziehungsweise Korridoren oder in deren Nähe 
liegen, gelten die oben genannten Empfehlungen.

Abbildung 16: Kleingartenanlagen und stadtklimatischer Luftaustausch (siehe Karte 20 im Anhang)

3.4.5 Gesamtbewertung im urbanen Kontext
Die Gesamtbewertung im urbanen Kontext dient neben dem Planungsrecht als weitere 
Grundlage zur Diskussion über die mögliche bauliche Inanspruchnahme nach 2030. Die 
Bewertung zeigt die stadtökologische und städtebauliche Bedeutung der einzelnen Klein-
gartenanlagen auf. 

Für die Gesamtbewertung der Bedeutung von Kleingartenanlagen im urbanen Kontext 
wurden die vier Einzelbewertungen auf 0 bis 1 skaliert und summiert. Dabei wurde berück-
sichtigt,	dass	eine	gute	Versorgung	mit	wohnungsnahen,	öffentlichen	Grünanlagen	in	der	
Umgebung zu einer niedrigen Bewertung einer Kleingartenanlage führt (Tabelle 5). Die 
Klassifizierung	erfolgte	entsprechend	Tabelle	6.

 Leitbahnkorridore

Luftaustausch

 Luftleit- und  
 Ventilationsbahnen

	 Kaltluftabfluss

 Kaltluftleitbahn

 Kleingartenanlage

 Gewässer

 Landes- und Bezirksgrenze

Luftleit- und Ventilationsbahn
Begünstigung des Luftaustausches im Bereich der Fluss-
niederungen bei windstärkeren, übergeordneten Wetter-
lagen. Uferbereiche sollten freigehalten und in den Über-
gangszonen	zum	Gewässer	die	Bebauung	offen	gehalten	
werden.
Kaltluftabfluss
Flächenhafter, thermisch-orographisch induzierter Ab-
fluss	von	Kaltluft.	Vermeidung	baulicher	Hindernisse,	die	
einen Kaltluftstau verursachen könnten. Bauhöhe mög-
lichst gering halten. Neubauten längs zur Leitbahn aus-
richten. Randbebauung möglichst vermeiden. Erhalt des 
Grün-	und	Freiflächenanteils.
Kaltluftleitbahn
Linienhafte, thermisch induzierte Kaltluftleitbahnen. 
Luftaustausch zwischen Kaltluftentstehungsgebieten 
und belasteten Siedlungsräumen. Vermeidung baulicher 
Hindernisse, die einen Kaltluftstau verursachen könnten. 
Bauhöhe möglichst gering halten. Neubauten längs zur 
Leitbahn ausrichten. Randbebauung möglichst vermei-
den.	Erhalt	des	Grün-	und	Freiflächenanteils.
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Tabelle 5: Bewertungsmethodik

Einzelbewertung Bewertung Bedeutung der 
Kleingartenanlage

Schutzwürdigkeit der Böden hoch hoch
Versorgung mit wohnungsnahen  
Grünanlagen

hoch niedrig

Einwohnerzahl in einer Umgebung hoch hoch
Schutzwürdigkeit aus stadtklimatischer 
Sicht

hoch hoch

Tabelle 6: Klassifizierung der Bedeutung von Kleingartenanlagen im urbanen Kontext

Bewertungssumme Gesamtklasse Gesamtbewertung
0 bis < 0,5 0 geringe

0,5 bis < 1,5 1 mittlere
1,5 bis < 2,5 2 hohe
2,5 bis < 3,5 3 sehr hohe
3,5 bis < 4,5 4 höchste

Aus der aggregierten Gesamtbewertung ergibt sich folgendes Bild: 80 Prozent der Klein-
gärten Berlins weisen eine „hohe“ bis „sehr hohe“ Bedeutung im urbanen Kontext auf.

Abbildung 17: Bedeutung von Kleingartenanlagen im urbanen Kontext 
(Quelle: siehe Karte 21 im Anhang)
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Die räumliche Verteilung der bewerteten Kleingartenanlagen sind der folgenden Karte (Ab-
bildung 18) zu entnehmen.

Abbildung 18: Bedeutung von Kleingartenanlagen im urbanen Kontext (siehe Karte 21 im Anhang)

Die beiden Bewertungskategorien „sehr hohe“ und „hohe“ Bedeutung können insbesonde-
re bei der Diskussion über die mögliche Inanspruchnahme von landeseigenen Kleingarten-
anlagen nach 2030 herangezogen werden (siehe Abbildung 19). Neben der Frage möglicher 
planerischer und/oder politischer Entscheidungen sollte aufgrund dieser aggregierten Be-
wertung eine einzelfallbezogene vertiefende Untersuchung und Bewertung dieser Anlagen 
vorgenommen werden.
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Abbildung 19: Kleingartenanlagen der Entwicklungskategorie 3 (Kleingärten mit langfristiger  
Nutzungsperspektive) und Flächengröße (siehe Karte 22 im Anhang)
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Alt-Glienicke

Rixdorfer Str. - Alter Schalter

Grünau

Wilhelmshagen

Grünauer Straße-Adlergestell
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Lerchenhöhe

Wuhlemündung Hirschgarten

Waldsiedlung Müggelheim

Wendenaue II

Alt-Glienicke

Spree-Eck
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Am Missisippi
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Sachtlebenstr.

Lankwitz-Zieten

Abendruh

Osdorf

Ostpreußendamm

Hoppe

Teltowblick

Am Stichkanal

Erbkaveln

Am Wäldchen

Grünstreifen

Südpark
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Ersatzfläche Friedhof Baumschulenweg

Ersatzfläche Dahlewitzer Straße
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4.1 Übersichten, Daten und Analysen zum Kleingartenbestand in Berlin
Der Kleingartenentwicklungsplan bezieht sich seinem Titel entsprechend auf Kleingärten 
im Sinne des Bundeskleingartengesetzes. In die folgenden statistischen Analysen wurden 
daher Arbeitnehmergärten, Eigentümergärten und ähnliche nicht einbezogen. Genossen-
schaftskleingärten wurden nur einbezogen, wenn auf der Grundlage des Genossenschafts-
anteiles ein Pachtvertrag abgeschlossen wurde, der dem BKleingG unterliegt. Statistisch 
erfasst wurden ebenfalls Kleingärten, die an die Bahn-Landwirtschaft Bezirk Berlin e.V. 
verpachtet sind, da sie in ihrer Funktion und Wirkung den übrigen Kleingärten entspre-
chen. In Berlin gibt es mit Stand vom September 2019 insgesamt 70.953 Parzellen, die sich 
auf	 877	 Kleingartenanlagen	 (KGA)	 verteilen	 und	 eine	Gesamtfläche	 von	 2.903,4	Hektar	
einnehmen (Tabelle 7).

Der	Anteil	der	Berliner	Kleingärten,	die	sich	im	Eigentum	des	Landes	Berlin	befinden,	be-
trägt	2.306,8	Hektar	und	entspricht	79	Prozent	der	Gesamtfläche	des	Bestandes.	Die	diffe-
renzierte Darstellung der landeseigenen und privaten Flächen je Bezirk ist nachfolgend 
zusammengefasst (siehe Abbildung 20).

Die	Flächengrößen	der	Kleingartenanlagen	(KGA)	differieren	erheblich.	Die	kleinsten	Anla-
gen bestehen lediglich aus wenigen Parzellen und umfassen nur wenige Tausend Quadrat-
meter. Die größten Kleingartenanlagen haben bis zu 1.000 Parzellen und weisen Flächen 
von bis zu 44 Hektar (wie zum Beispiel die Kleingartenanlage Märchenland) auf. Der über-
wiegende Teil der Kleingartenanlagen weist eine Flächengröße zwischen 1 und 5 Hektar 
auf (siehe Abbildung 21 und 22).

Tabelle 7: Kleingartenbestand Berlin nach Eigentum und Bezirken, Stand September 2019

Bezirk landeseigene KGA private KGA KGA gesamt
Parzellen Parzellen 

in %
Fläche 
in ha

Fläche 
in %

Parzellen Parzellen 
in %

Fläche 
in ha

Fläche 
in %

Parzellen Parzellen 
in %

Fläche 
in ha

Fläche 
in %

Mitte 1.843 3,2 59,3 2,6 146 1,0 6,3 1,1 1.989 2,8 65,6 2,3
Friedrichshain- 
Kreuzberg 121 0,2 3,8 0,2 107 0,8 3,2 0,5 228 0,3 7,0 0,2

Pankow 5.870 10,3 273,3 11,9 4.297 30,5 204,2 34,2 10.167 14,3 477,5 16,4
Charlottenburg- 
Wilmersdorf 7.018 12,3 244,3 10,6 1.055 7,5 36,1 6,1 8.073 11,4 280,4 9,7

Spandau 3.356 5,9 143,8 6,2 988 7,0 40,6 6,8 4.344 6,1 184,4 6,4
Steglitz- 
Zehlendorf 4.058 7,1 146,4 6,3 1.317 9,3 48,0 8,0 5.375 7,6 194,4 6,7

Tempelhof- 
Schöneberg 5.777 10,2 192,6 8,4 1.076 7,6 41,2 6,9 6.853 9,7 233,8 8,1

Neukölln 9.095 16,0 379,0 16,4 248 1,8 7,4 1,2 9.343 13,2 386,4 13,3
Treptow- 
Köpenick 6.771 11,9 304,2 13,2 2.236 15,9 96,0 16,1 9.007 12,7 400,2 13,8

Marzahn- 
Hellersdorf 2.667 4,7 123,5 5,4 542 3,8 29,9 5,0 3.209 4,5 153,4 5,3

Lichtenberg 4.484 7,9 205,1 8,9 1.491 10,6 67,0 11,2 5.975 8,4 272,1 9,4
Reinickendorf 5.798 10,2 230,8 10,0 592 4,2 17,3 2,9 6.390 9,0 248,1 8,5
Summen 56.858 100,0 2.306,1 100,0 14.095 100,0 597,2 100,0 70.953 100,0 2.903,3 100,0

4 Analyse und Bewertung des  
Kleingartenbestandes in Berlin
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Die räumliche Verteilung der Eigentumsarten der Kleingartenanlagen sind der folgenden 
Karte (siehe Abbildung 20) zu entnehmen.

Abbildung 20: Kleingartenbestand Berlin nach Eigentum (siehe Karte 23 im Anhang)

Eigentum

 landeseigene 
 Kleingartenanlagen

 private Kleingartenanlagen

 Gewässer

 Landes- und Bezirksgrenze
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Abbildung 21: Kleingartenanlagen (KGA) und Flächengröße, Stand September 2019
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Abbildung 22: Kleingartenanlagen und Parzellenzahl, Stand September 2019

An
za

hl
 K

le
in

ga
rt

en
an

la
ge

n

Parzellen

0

50

100

150

200

300

 – 10 > 10 – 20 > 20 – 50 > 50 – 100 > 500

61

250

120

268

205

158

56

9

> 100 – 200 > 200 – 500

Rund 16 Prozent der bestehenden Kleingartenanlagen sind Dauerkleingärten, das heißt 
diese Kleingärten sind über einen festgesetzten Bebauungsplan gesichert. Dieser Anteil 
differiert	von	Bezirk	zu	Bezirk	jedoch	erheblich.	Den	größten	Flächenanteil	an	Dauerklein-
gärten weist der Bezirk Steglitz-Zehlendorf mit 57 Prozent auf, gefolgt vom Bezirk Mitte 
mit einem Flächenanteil von 48 Prozent und Marzahn-Hellersdorf mit einem Flächenanteil 
von 40 Prozent. Sehr geringe Anteile weisen die Bezirke Neukölln (5,2 Prozent), Charlotten-
burg-Wilmersdorf (3,8 Prozent), Lichtenberg (3,4 Prozent) und Treptow-Köpenick (1,6 Pro-
zent) auf. Der Bezirk Pankow ist der einzige Berliner Bezirk, der keine festgesetzten Dauer-
kleingartenanlagen hat. Die bezirksweisen Verteilungen sind der folgenden Tabelle 
(Tabelle 8) und Abbildung (siehe Abbildung 23) zu entnehmen.
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Tabelle 8: Kleingärten und Anteil an Dauerkleingärten mit festgesetztem Bebauungsplan,  
Stand September 2019

Bezirk Kleingärten – gesamt davon Dauerkleingärten mitfestgesetztem Bebauungsplan
Anlagen Parzellen Fläche 

in ha
Anlagen Parzellen Parzellen 

in %
Fläche 
in ha

Fläche 
in %

Mitte 29 1.989 65,6 15 936 47,1 31,7 48,3
Friedrichshain-
Kreuzberg 4 228 7,0 1 47 20,6 1,2 17,1

Pankow 90 10.167 477,5 0 0 0,0 0,0 0,0
Charlottenburg-
Wilmersdorf 109 8.073 280,4 5 379 4,7 10,7 3,8

Spandau 74 4.344 184,4 20 1.122 25,8 43,6 23,6
Steglitz-
Zehlendorf 74 5.375 194,4 26 3.086 57,4 110,1 56,6

Tempelhof-
Schöneberg 92 6.853 233,8 25 1.466 21,4 55,6 23,8

Neukölln 87 9.343 386,4 8 497 5,3 20,0 5,2
Treptow-Köpenick 146 9.007 400,2 3 147 1,6 6,4 1,6
Marzahn-
Hellersdorf 36 3.209 153,4 7 1.237 38,5 61,7 40,2

Lichtenberg 54 5.975 272,1 4 202 3,4 9,3 3,4
Reinickendorf 82 6.390 248,1 26 1.992 31,2 83,1 33,5
Berlin 877 70.953 2.903,3 140 11.111 15,7 433,4 14,9

Abbildung 23: Anteil der durch einen Bebauungsplan gesicherten Kleingartenfläche je Bezirk und 
Berlin gesamt, Stand September 2019
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4.2 Sonstige Merkmale des Kleingartenbestandes
Rechnerisch ergibt sich aus dem vorliegenden Datenbestand eine durchschnittliche Brutto-
Parzellengröße von gerundet 409 Quadratmeter. Dieser Wert variiert zwischen den Bezir-
ken deutlich und reicht von 308 Quadratmeter in Friedrichshain-Kreuzberg bis zu 478 Qua-
dratmeter in Marzahn-Hellersdorf. In der Brutto-Parzellengröße enthalten sind anteilig 
sämtliche	Gemeinschaftsflächen	wie	Wegeflächen,	Parkplätze,	Gemeinschaftsanlagen	und	
Flächen für das Begleit- oder Rahmengrün. 

Da	die	innere	Struktur	der	Berliner	Kleingartenanlagen	nicht	flächendeckend	im	Amtlichen	
Liegenschaftskatasterinformationssystem Berlin (ALKIS) erfasst ist, liegen keine digitalen 
Daten zur Auswertung des Bestandes vor. Daher wurden testweise circa 30 Kleingartenan-
lagen mit einem Bestand von überdurchschnittlich großen Parzellen dahingehend unter-
sucht,	wie	groß	jeweils	der	Anteil	der	Gemeinschaftsflächen	ist.	Die	Auswahl	der	Kleingar-
tenanlagen bezog sich hierbei auf das Vorliegen verwertbarer digitaler Geometrien, 
zumindest hinsichtlich der Ausweisung von Wegen und der Parzellenstruktur. Im Ergebnis 
wurde	eine	große	Varianz	von	Flächenanteilen	für	Gemeinschaftsflächen	ermittelt.	Diese	
lag zwischen 5 und über 30 Prozent Flächenanteil. Gemittelt ergab sich ein Wert von rund 
20 Prozent. Dieser Wert entspricht, den in den Verwaltungsvorschriften Dauerkleingärten 
und Kleingärten auf landeseigenen Grundstücken vorgesehen 20 Prozent Flächenanteil für 
gemeinschaftlich genutzte Flächen. Rechnerisch beträgt somit die durchschnittliche Netto-
Parzellengröße im Land Berlin rund 342 Quadratmeter. Neu angelegte Kleingartenparzel-
len werden zukünftig eine Brutto-Parzellengröße von maximal von 300 Quadratmeter und 
Netto-Parzellengröße von maximal 250 Quadratmeter besitzen (siehe Kapitel 8.2 Schaf-
fung neuer Kleingartenparzellen).

Laut	Bundeskleingartengesetz	dürfen	Lauben	eine	Grundfläche	von	24	Quadratmeter	nicht	
übersteigen. Eine stichprobenhafte Luftbildauswertung von Berliner Kleingartenanlagen in 
den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau und Pankow ergibt mancherorts ein 
deutlich anderes Bild. Danach sind zahlreiche vorhandene Gebäude in den Berliner Klein-
gartenanlagen	deutlich	größer.	Dies	hat	überwiegend	historische	Gründe	und	betrifft	ins-
besondere ältere Anlagen. Aufgrund fehlender geodätischer Daten zum baulichen Bestand 
in den Berliner Kleingartenanlagen lassen sich derzeit hierzu keine exakteren quantitati-
ven Angaben machen. Spätestens im Zuge von Nutzerwechseln sind die Verbände ver-
pflichtet,	den	Rückbau	älterer	unrechtmäßig	errichteter	übergroßer	Lauben	durchzuset-
zen. Bei vertragswidrigen Neubauten ist ein sofortiger Baustopp beziehungsweise der 
Rückbau vorzunehmen. 

4.3 Richtwerte, Verteilung des Kleingartenbestandes
Im Gegensatz zu anderen Bestandteilen der grünen Infrastruktur gibt es für Kleingärten 
keine allgemein gültigen Richtwerte. Die Ständige Konferenz der Gartenamtsleiter beim 
Deutschen Städtetag (GALK-DSt) hatte im Jahr 2005 eine Zusammenstellung von Ansätzen 
deutscher Städte erstellt. Daraus ergaben sich sowohl ein Mix unterschiedlicher Ansätze 
(Parzellen	pro	Geschosswohnung,	Kleingartenfläche	 in	Quadratmeter	pro	Einwohner*in,	
Parzellen pro Einwohner*in), als auch im Ergebnis sehr unterschiedliche Kenn- und Orien-
tierungswerte. Diese umfassen zudem Versorgungswerte im Bestand als auch planungsbe-
zogene Zielwerte und sind daher kaum untereinander vergleichbar. 
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Im Ergebnis der Konzeption zur Überarbeitung des Kleingartenentwicklungsplans Berlin 
(siehe Kapitel 1.1) und anschließender Diskussionen innerhalb der Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz sowie mit Vertreter*innen des Landesverbandes wurde 
deutlich,	dass	ein	rein	flächenbezogener	Ansatz	nicht	zielführend	ist.	Vielmehr	wurde	un-
terstrichen, dass die Anzahl der Parzellen eine relevantere Orientierungsgröße darstellt. 
Dies hat nicht nur mit der heterogenen inneren Struktur der Berliner Kleingärten zu tun 
(zum Beispiel gibt es deutliche Unterschiede beim Anteil von gemeinschaftlich genutzten 
Flächen), sondern ist auch mit der aktuellen und absehbar anhaltenden hohen Flächen-
nachfrage für Wohnungsbau, Infrastruktur und Gewerbe, aber auch für Naturschutz- und 
Ausgleichsmaßnahmen zu erklären. Die verschiedenen Nutzungsansprüche konkurrieren 
um immer knapper werdende verfügbare Flächen. 

Bei dem Kriterium Parzellen kann die absolute Zahl herangezogen werden (derzeit 70.953). 
Sinnvoll ist jedoch der Quotient aus Kleingartenparzellen pro 1.000 Einwohner*innen (EW), 
weil damit auch dynamisch die Veränderungen der Einwohnerzahl abgebildet werden kön-
nen,	die	Einfluss	auf	den	Versorgungswert	haben.	Dieser	Wert	liegt	derzeit	(Stand	Septem-
ber 2019) in Berlin bei rund 19 Parzellen je 1.000 Einwohner*innen (EW) (Tabelle 9). 

Tabelle 9: Parzellenbestand und Versorgung nach Einwohner*innen und Bezirken
(Quellen: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht AI5-hj1/19 Stand 30. Juni 2019;
Kleingartenbestand Berlin, Stand September 2019)

Bezirk Anzahl 
Parzellen

Einwohner
(EW)

Parzellen je 
1.000 EW

Mitte 1.989 384.172 5,2
Friedrichshain-Kreuzberg 228 289.762 0,8
Pankow 10.167 407.765 24,9
Charlottenburg-Wilmersdorf 8.073 342.332 23,6
Spandau 4.344 243.977 17,8
Steglitz-Zehlendorf 5.375 308.697 17,4
Tempelhof-Schöneberg 6.853 351.644 19,5
Neukölln 9.343 329.691 28,3
Treptow-Köpenick 9.007 271.153 33,2
Marzahn-Hellersdorf 3.209 268.548 12,0
Lichtenberg 8.975 291.452 20,5
Reinickendorf 6.390 265.225 24,1
Berlin 70.953 3.754.418 18,9

Bei bezirksweiser Betrachtung zeigen sich erhebliche Versorgungsdisparitäten Abbildung 
(siehe Abbildung 24). Besonders gut versorgt ist der Bezirk Treptow-Köpenick mit rund 34 
Parzellen pro 1.000 Einwohner*innen. Weitere sechs Bezirke besitzen Versorgungsgrade 
oberhalb	 des	 Berliner	Mittelwertes.	 Besondere	 Versorgungsdefizite	 sind	 im	 Bezirk	Mar-
zahn-Hellersdorf (12 Parzellen pro 1.000 Einwohner*innen) und den Bezirken Mitte und 
Friedrichshain-Kreuzberg (5,3 beziehungsweise 0,8 Parzellen pro 1.000 Einwohner*innen) 
gegeben.
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Abbildung 24: Parzellen pro 1.000 Einwohner*innen 2018
(Quellen: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht AI5-hj1/19, Stand  
30. Juni 2019; Kleingartenbestand Berlin, Stand September 2019)

4.4 Entwicklung des Kleingartenbestandes von 2004 bis 2019
Zum Zeitpunkt des ersten Kleingartenentwicklungsplans im Jahr 2004 gab es in Berlin 
79.059	Parzellen	auf	3.310	Hektar	Kleingartenfläche.	Die	Differenz	zu	den	heute	bestehen-
den	2.903	Hektar	Kleingartenfläche	 ist	 jedoch	nur	 sehr	begrenzt	durch	Räumungen	 für	
andere Flächennutzungen entstanden. Vielmehr ist der Rückgang überwiegend auf von 
Pächter*innen initiierte Umwandlungsprozesse zurück zu führen. Einige Anlagen im ehe-
maligen Ostteil der Stadt konnten im Ergebnis der rechtlichen Auseinandersetzungen nicht 
mehr im Kleingartenbestand erfasst werden, da sie laut Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs (BGH) nicht dem BKleingG entsprechen. Diese Anlagen wurden jedoch nicht ge-
räumt, sondern werden als sogenannte Erholungsanlagen verpachtet. Weitere Gründe für 
die Flächenabnahme liegen in Verkäufen von Parzellen nach dem Sachenrechtsbereini-
gungsgesetz und der Berichtigung des Kleingartenbestandes aufgrund von Hinweisen pri-
vater Eigentümer*innen, dass es sich bei ihren Flächen nicht um Kleingärten im Sinne des 
Bundeskleingartengesetzes handelt. Der Verlust dieser Flächen wiegt umso schwerer, da 
sie im Kleingartenentwicklungsplan (KEP) von 2004 noch als dauerhaft gesicherte Flächen 
eingestuft waren. 

Von den im Kleingartenentwicklungsplan (KEP) 2004 unter die Schutzfristen fallenden 
Kleingartenanlagen sind sieben Anlagen zwischenzeitlich als Dauerkleingärten festgesetzt 
worden. Zwei Anlagen wurden nach Ablauf der Schutzfrist für verkehrliche oder soziale 
Infrastruktur in Anspruch genommen, eine Anlage unterliegt nicht mehr dem BKleingG. 

Parzellen pro 1.000 Eonwohner*innen

 
 bis 10,0 

 10,1 bis 20,0

 20,1 bis 30,0

 30,1 und mehr



37

Im Kleingartenentwicklungsplan 2004 waren 390 Hektar als nicht oder nur bedingt gesi-
cherte Flächen dargestellt. Tatsächlich geräumt wurden davon 65 Hektar, davon befanden 
sich 30 Hektar im Landeseigentum. Die landeseigenen Flächen wurden überwiegend für 
Verkehrsprojekte wie zum Beispiel den Bau den BAB 100 in Anspruch genommen. Die größ-
te und bekannteste Räumung auf privaten Flächen fand in der Kleingartenanlage (KGA) 
Oeynhausen mit 160 Parzellen statt. Von den im Jahr 2004 erfassten 116 Hektar Kleingar-
tenfläche	der	Bahn	existieren	heute	noch	knapp	94	Hektar.	

4.5 Kleingartenanlagen im Berliner Umland
In den 1970er- und 1980er-Jahren wurden im Umland von Berlin Kleingartenanlagen für 
die Nutzung durch Berliner*innen des ehemaligen Ostteils der Stadt angelegt (siehe Tabel-
le 10). Diese Flächen werden heute durch die Bezirksverbände Pankow, Weißensee, Mar-
zahn und Treptow verwaltet.

Tabelle 10: Kleingartenanlagen im Berliner Umland, Stand November 2018

Bezirksverband Name der KGA Lage der KGA Fläche 
in m²

Parzellen Eigentümer

Pankow Hasenheide Mühlenbeck 145.048 355 Stadtgüter
Weißensee An der Dranse Panketal 

OT Zepernick
75.549 112 kommunal, privat

Blankenburger Berg Panketal 
OT Zepernick

85.802 109 kommunal, privat

Eichwerder Bernau 55.637 99 kommunal, privat
Marzahn Am Ahrensfelder Berg Ahrensfelde OT Eiche 233.289 550 kommunal, privat
Treptow Am Glasower Graben Mahlow 19.813 53 privat

Glasower Damm Mahlow 23.400 44 privat
Grashof Mahlow 8.810 15 privat
Interflug	 Mahlow 53.000 80 privat
Kiebitzberg I Mahlow 46.224 91 privat
Kiebitzberg II Mahlow 5.010 10 privat
Schulstraße Mahlow 17.604 36 privat

Summe 769.186 1.554

Nach den Vorschriften des BKleingG dienen Kleingärten dem Obst- und Gemüseanbau und 
der Erholung. Die Laube darf nach ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht zum dauernden 
Wohnen geeignet sein. Aufgrund dieser Vorgaben, an die der sozial verträgliche Pachtzins, 
der	 hohe	 Kündigungsschutz	 und	 die	 Entschädigungsverpflichtung	 gekoppelt	 sind,	muss	
der Kleingarten auf kurzen Wegen erreichbar sein. 

Für die Brandenburger Kleingartenanlagen in unmittelbarer Nähe Berlins besteht seitens 
der Brandenburger Bevölkerung ein hoher Nachfragebedarf. Die leerstehenden Kleingär-
ten liegen im Norden und Süden Brandenburgs und könnten von den Berlinner*innen nur 
als Wochenendgärten genutzt werden, was nicht dem Sinn und Zweck des Bundeskleingar-
tengesetzes entspricht und darüber hinaus zusätzliche Verkehrsströme produziert. Das 
Potenzial der oben angeführten rund 1.600 Parzellen ist daher nur für die Versorgung der 
stadtrandnah wohnenden Berliner*innen von hoher Bedeutung, weshalb sich Berlin bei 
den Nachbargemeinden für einen dauerhaften Erhalt der Kleingartenanlagen einsetzt.
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Im Rahmen der Überarbeitung des Kleingartenentwicklungsplanes hat der Landesverband 
Berlin der Gartenfreunde e.V. in Zusammenarbeit mit den Bezirksverbänden der Klein-
gärtner*innen und dem Bezirksverband der Kleingärtner Berlin Prenzlauer Berg e.V. Anga-
ben zur Pächter- und Bewerberstruktur übermittelt. Mit diesen Daten wurden mehrere 
statistisch-demografische	Analysen	durchgeführt.	Eine	ausführliche	Beschreibung	dieser	
Datengrundlage	ist	im	Kapitel	1.4	zu	finden.

5.1 Alter der Pächter*innen
Von den übergebenen Datensätzen konnten nach Fehleranalysen und entsprechenden Be-
reinigungen 57.404 Angaben zum Alter der Pächter*innen ausgewertet werden. In 30 Pro-
zent der Fälle lagen zwei Geburtsdaten je Pachtvertrag vor, in der Regel von Eheleuten, in 
Einzelfällen auch eines Kindes des Pächters/der Pächterin. Für die nachstehende Auswer-
tung wurde jeweils das jüngere Alter verwendet, da anzunehmen ist, dass die jüngeren 
Ehepartner*innen oder das Kind bei einer Kündigung den Pachtvertrag tendenziell fortfüh-
ren werden. Daraus ergibt sich folgende Altersverteilung der Pächter*innen (siehe Abbil-
dung 25).

Abbildung 25: Altersstruktur der Pächter*innen 2017 und der Bevölkerung 2014 (um 3 Jahre  
verschoben)
(Quellen: Daten des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V. und Daten des Bezirksverban-
des der Kleingärtner Berlin Prenzlauer Berg e.V., Stichtag 1. Januar 2017) 57.404 ausgewertete Fälle 
(Gesamtbestand 68.409 Parzellen des Landes-/Bezirksverbandes), Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt, Bevölkerungsprognose für Berlin und die Bezirke, 2016
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Das mittlere Alter der Pächter*innen liegt (auf Basis der ausgewerteten Daten vom  
1. Januar 2017) bei 58,6 Jahren. Ein sehr großer Anteil der Kleingartenpächter*innen  
(77	Prozent)	ist	zwischen	45	und	80	Jahre	alt.	Die	signifikante	Delle	in	der	Altersverteilung	
der Pächter*innen zwischen 68 und 81 Jahren liegt in den Auswirkungen des Zweiten Welt-
kriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit.

5 Analyse und Bewertung der Pächter-  
und Bewerberdaten

 Kleingartenpächter*innen

 Bevölkerung Prognose 2017
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Im Vergleich der Altersverteilung der Kleingartenpächter*innen und der Berliner Bevölke-
rung ergeben sich deutliche Unterschiede. So ist die in der Bevölkerung Berlins stark ver-
tretene Gruppe mit einem Alter von 30 bis 35 Jahren bei den Pächter*innen sehr stark un-
terpräsentiert. Demgegenüber ist der Anteil der Altersgruppe von 47 bis 80 Jahre bei den 
Pächter*innen deutlich stärker vertreten als im Durchschnitt der Berliner Bevölkerung.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Kleingartenpächter*innen deutlich 
älter als der Durchschnitt der Berliner Bevölkerung sind. Da es sich bei den dargestellten 
Pächterdaten um eine einmalige Erfassung des Alters handelt, kann aus diesen statischen 
Daten keine dynamische Entwicklung über die künftige Altersentwicklung der Pächter*innen 
abgeleitet werden (vergleiche hierzu auch Kapitel 6.3). 

Abbildung 26: Mittleres Alter der Pächter*innen in den Bezirken Berlins
(Quellen: Daten des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V. und Daten des Bezirksverban-
des der Kleingärtner Berlin Prenzlauer Berg e.V. Stichtag 1. Januar 2017) 57.404 ausgewertete Fälle 
(Gesamtbestand 68.409 Parzellen des Landes-/Bezirksverbandes)
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Das mittlere Alter der Pächter*innen liegt in den meisten Bezirken bei circa 60 Jahren. Das 
geringe Alter im Bezirk Spandau hat vermutlich folgende Gründe: Es lagen, bezogen auf 
die Parzellenzahl, nur ein Drittel gültige Pächterdaten vor. Die längste in den Daten ent-
haltene Pachtdauer liegt bei 15,6 Jahren. Es muss deshalb davon ausgegangen werden, 
dass alle Daten über ältere Pachtverträge in den übergebenen Datensätzen fehlen (siehe 
Abbildung 26).

Auffällig	ist	auch	das	niedrige	mittlere	Alter	der	Pächter*innen	einiger	Kleingartenanlagen	
in Charlottenburg (siehe Abbildung 27). Hier wird eine ähnliche Ursache vermutet.
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Abbildung 27: Mittleres Alter der Pächter*innen (siehe Karte 24 im Anhang)

5.2 Pachtdauer
Neben dem Alter der Pächter*innen wurde auch die Dauer der bestehenden Pachtverträge 
ausgewertet. Daraus ergibt sich die folgende Verteilung:

Bei der Darstellung der Dauer der Pachtverträge ergibt sich ein klares wie überraschendes 
Bild. Danach ist der Anteil der Pachtverträge mit einer kurzen bis sehr kurzen Pachtdauer 
erstaunlich hoch, er beträgt zum Beispiel bei einer Vertragslaufzeit von 0 bis 5 Jahren  
23 Prozent.

Mittleres Alter

 ≤	45

 > 45 bis 50

 > 50 bis 55

 > 55 bis 60

 > 65

 keine Daten

 Gewässer

 Landes- und Bezirksgrenze

Dargestellt ist das mittlere Alter der Pächter einer Klein-
gartenanlage. Nicht dargestellt ist das mittlere Alter der 
Pächter einer Kleingartenanlage, wenn keine Daten des 
Landesverbandes beziehungsweise eines Bezirksverban-
des vorliegen oder, aus Datenschutzgründen, wenn 
weniger als 5 gültige Geburtsdaten der Pächter vorhan-
den sind (Legendenklasse = „keine Daten“). Sind in ei-
nem Pachtvertrag zwei Pächter eingetragen, wurde, 
wenn gültig, das Geburtsdatum des jüngeren Pächters 
verwendet.
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Abbildung 28: Dauer der Pachtverträge
(Quelle: Daten des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V., Stichtag 1. Januar 2017)
57.943 ausgewertete Fälle (Gesamtbestand 67.595 Parzellen des Landesverbandes)
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Da von den vorhergehenden Jahren keine Pächterdaten vorliegen, kann leider keine Zeit-
reihe zur Analyse des Kündigungsverhaltens erstellt werden. Man kann jedoch hypothe-
tisch von einer jährlich konstanten Anzahl von rund 3.100 neuen Pachtverträgen wie im 
Jahr 2016 ausgehen. 

Die	nachfolgende	Grafik	(siehe	Abbildung	29)	stellt	die	mittlere	Pachtdauer	je	Bezirk	dar.

Abbildung 29: Mittlere Dauer der Pachtverträge je Bezirk
(Quelle: Daten des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V., Stichtag 1. Januar 2017)
57.940 ausgewertete Fälle (Gesamtbestand 67.595 Parzellen des Landesverbandes)
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Die mittlere Pachtdauer liegt zwischen 17 und 19 Jahren.

Die	auffällig	geringe	mittlere	Dauer	der	Pachtverträge	im	Bezirk	Spandau	hat	vermutlich	
die gleichen Gründe, wie das niedrige mittlere Alter der Pächter*innen in diesem Bezirk 
(Kapitel 5.1).

5.3 Wohnsitz der Pächter*innen
Die nachfolgenden Auswertungen zum Wohnsitz der Pächter*innen erfolgten anhand der 
in den Datensätzen enthaltenen Postleitzahlangaben. Vollständige Adressdaten wurden 
aus Datenschutzgründen nicht erhoben. 

Anhand der Postleitzahlen kann ein bundesweiter Überblick über die Wohnorte der Päch-
ter*innen erstellt werden. In Berlin wohnen 96 Prozent der Pächter*innen, in Brandenburg 
1,5 Prozent und 0,16 Prozent in anderen Bundesländern. Ein großer Teil der Pächter*innen 
mit Wohnsitz in Brandenburg wohnt in Postleitzahlbezirken, die an das Land Berlin gren-
zen (zum Beispiel in Schönefeld, Panketal, Falkensee). Einzelne Postleitzahlgebiete vertei-
len sich punktuell über fast alle weiteren Bundesländer. Durch Umzug ist vermutlich zu 
erklären, dass einige Pächter*innen über einen Wohnsitz weit entfernt von Berlin verfü-
gen. Grundsätzlich ist anzustreben, dass die Wohnorte der Nutzer*innen in Berlin und der 
näheren Umgebung der Stadt liegen. 

Aufschlussreicher ist die Betrachtung der Wohnorte innerhalb Berlins. Abbildung 30 stellt 
die Wohnsitze der Kleingartenpächter*innen Berlins in Prozent aller Pächter*innen auf 
Basis der Postleitzahlgebiete dar. Es wird ersichtlich, wo die Kleingartennutzer im Rahmen 
der ausgewerteten Daten innerhalb Berlins wohnen. Deutlich wird hierbei, dass die meisten 
Kleingartenpächter*innen in den Gebieten Reinickendorf-West (Eichborndamm), Baum-
schulenweg/Späthsfelde/Johannisthal und in der Gropiusstadt wohnen.

Abbildung 30: Wohnsitz der Kleingartenpächter*innen Berlins in Prozent aller Pächter*innen auf  
Basis der Postleitzahlgebiete (siehe Karte 25 im Anhang)
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Abbildung 31 zeigt demgegenüber die Herkunft der Kleingartenpächter*innen Berlins in 
Prozent der erwachsenen Einwohner*innen der Postleitzahlgebiete. Dargestellt wird somit 
der Anteil der Kleingartenpächter*innen an der erwachsenen Wohnbevölkerung. Dieser ist 
wieder im Bereich Baumschulenweg/Späthsfelde/Johannisthal, aber auch in den nördli-
chen Teilen von Britz und Marienfelde sowie in Haselhorst und Charlottenburg-Nord be-
sonders hoch.

Abbildung 31: Wohnsitz der Kleingartenpächter*innen Berlins in Prozent der erwachsenen  
Einwohner*innen der Postleitzahlgebiete (siehe Karte 26 im Anhang)
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Neben diesen Darstellungen und Aussagen über die räumliche Verteilung der Kleingarten-
pächter*innen in Berlin ist der Frage nachgegangen worden, in welcher Entfernung 
Kleingartennutzer*innen zu ihren Kleingartenanlagen wohnen. Dabei wurde die enge 
räumliche Nähe zwischen Kleingartenanlagen und Wohnbereichen deutlich. Dieser Zusam-
menhang wird durch die Abbildung 32 unterstrichen und detaillierter dargestellt. Hierbei 
zeigt sich, das fast 60 Prozent der Kleingartenpächter*innen (und ihrer Familien) in einem 
Bereich innerhalb von 4 Kilometer um die Kleingartenanlagen wohnen. Man kann also  
davon ausgehen, dass die deutliche Mehrzahl der Kleingartenpächter*innen in einer täg-
lich per Fahrrad erreichbaren Entfernung um die Kleingartenanlagen wohnt. Fast drei Vier-
tel der Gartennutzer*innen wohnen in einem Entfernungsbereich bis 6 Kilometer, insge-
samt 83 Prozent der Gartenpächter*innen wohnen in einem Entfernungsbereich bis  
8 Kilometer. Damit wird die große Bedeutung der Wohnortnähe zu den Kleingartenanlagen 
in Berlin unterstrichen.
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Abbildung 32: Entfernung der Kleingartenanlagen vom Wohnsitz der Pächter*innen (nur Wohnsitze 
in Berlin) 
(Quelle: siehe Karte 25 im Anhang) 60.332 ausgewertete Fälle (Gesamtbestand 67.595 Parzellen des 
Landesverbandes)
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5.4 Auswertung vorliegender Bewerberdaten
Wie bereits erläutert, liegen im Vergleich zu den Pächterdaten deutlich weniger Datensätze 
zu den Bewerber*innen der letzten Jahre vor. Im Folgenden werden die aus den verfügba-
ren Daten ableitbaren Ergebnisse zusammengefasst. 

Eine vergleichende Darstellung der Altersstruktur von Pächter*innen und Bewerber*innen 
zeigt, dass das Durchschnittsalter der Bewerber*innen rund 42 Jahre beträgt und damit 
um circa 16,5 Jahre unter dem Durchschnittsalter der derzeitigen Pächter*innen liegt. Die 
nachfolgende	Grafik	(siehe	Abbildung	33)	zeigt	die	Verschiebung	der	jüngeren	Altersklas-
sen im Bereich der Bewerber*innen sehr anschaulich.
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Abbildung 33: Altersverteilung der Kleingartenpächter*innen und der Bewerber*innen
(Quelle: Daten des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V., Stichtag 1. Januar 2017)
Pächter*innen 56.665 ausgewertete Fälle (Gesamtbestand 67.595 Parzellen), Bewerber*innen 1.822 
ausgewertete Fälle
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Entgegen	der	landläufigen	Meinung,	dass	sich	entsprechend	des	Booms	städtischen	Gärt-
nerns die Bewerbenden in den letzten Jahren tendenziell verjüngt haben, zeigt ein Ver-
gleich der Altersverteilung der Kleingartenpächter*innen zum Zeitpunkt des damaligen 
Vertragsabschlusses, dass die heutigen Bewerber*innen etwa im gleichen Alter sind wie 
die derzeitigen Pächter*innen beim Abschluss ihres Pachtvertrages waren (siehe Abbil-
dung 34).

Ob sich der Altersdurchschnitt der Pächter*innen durch Neuverpachtungen ändert, kann 
anhand der vorliegenden Daten nicht ermittelt werden. Eine Aussage wäre nur möglich, 
wenn mehrjährige Zeitreihen sowohl über das Alter der Bewerber*innen als auch über das 
Alter der Kündigenden vorlägen.

 Pächter*innen

 Bewerber*innen

mittleres Alter der Pächter*innen = 
58,6 Jahre

mittleres Alter der Bewerber*innen = 
42,2 Jahre
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Abbildung 34: Altersverteilung der Kleingartenpächter*innen zum Zeitpunkt der Anpachtung und 
der Bewerber*innen
(Quelle: Daten des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V., Stichtag 1. Januar 2017)
Pächter*innen 53.282 ausgewertete Fälle (Gesamtbestand 67.595 Parzellen), Bewerber*innen 
1.822 ausgewertete Fälle
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Da Kleingärten gemäß den Vorschriften des Bundeskleingartengesetzes nicht vererbbar 
sind, bewerben sich Familienangehörige von Pächter*innen oft Jahre im Voraus auf diese 
bestimmte Parzelle. Der Anteil dieser sogenannten internen Bewerbungen liegt zwischen 
30 und 50 Prozent. Da die internen Bewerbungen bei der Ermittlung der Bedarfe für neue 
Kleingärten unberücksichtigt bleiben können, sind für einen Teil der Berliner Bezirke die 
Kündigungen nur die neuen externen Bewerbungen für die Jahre 2011 bis 2015 gegenüber-
gestellt worden (siehe Abbildung 35). Während die Kündigungen in diesem Zeitraum auf 
einem relativ niedrigen Niveau sehr gering ansteigen (von 1.963 auf 2.080, dies entspricht 
einer Zunahme von 6 Prozent in fünf Jahren), nehmen im selben Zeitraum die Bewerbungen 
auf einem deutlich höheren Niveau mit einer deutlich stärkeren (siebenfachen) Steigerung 
zu (von 4.952 auf 7.030 Bewerbungen, dies entspricht einer Zunahme von 42 Prozent).

 Pächter*innen

 Bewerber*innen
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Abbildung 35: Anzahl der Kündigungen und neuer Bewerbungen in den Jahren 2011 bis 2015
(Quelle: Daten des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V., Stand 22. September 2016
ohne Daten der Bezirksverbände Charlottenburg, Hellersdorf, Reinickendorf, Süden und Zehlendorf)
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5.5 Nachfrage und Angebot
Die	Analysen	der	bisher	verfügbaren	demografischen	Pächter-	und	Bewerberdaten	haben	
gezeigt, dass die Nachfrage nach Kleingärten nicht nur ungebrochen ist, sondern das durch 
Pächterwechsel verfügbare Angebot bei weitem übersteigt. Das belegt zum einen die Tat-
sache, dass es berlinweit im Kleingartenbestand im Prinzip keinen Leerstand gibt. Zum 
anderen betragen die Wartezeiten der Bewerber*innen für einen Kleingarten in einer be-
stimmten Anlage vielfach mehrere Jahre. Je zentraler die gewünschte Anlage liegt, desto 
länger ist die Wartezeit. Geschätzt wird, dass derzeit berlinweit etwa 14.000 Bewerbungen 
vorliegen, dem stehen landesweit rund 3.100 Pächterwechsel pro Jahr gegenüber. In der 
Tendenz ist klar davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Kleingärten analog zum an-
haltenden Bevölkerungsanstieg weiterhin proportional ansteigt. Die Bewerberzahlen wer-
den voraussichtlich auch auf absehbare Zeit stärker steigen als die Anzahl verfügbarer 
(freiwerdender	und	neu	geschaffener)	Parzellen.	Wie	lange	dieser	Trend	anhält,	oder	ob	er	
aufgrund des relativ hohen mittleren Alters der Pächter*innen möglicherweise in der Zu-
kunft unterbrochen wird, lässt sich auf Basis der vorliegenden Daten derzeit nicht sagen. 
Hier besteht jedenfalls ein dringender Bedarf an der Fortführung einer systematischen Er-
fassung der Pächter- und Bewerberdaten.

 Kündigungen

 Bewerbungen
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5.6 Künftige Erfassung und Analyse der demografischen Daten
Die Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem Landesverband haben gezeigt, wie lang-
wierig,	aufwändig	und	schwierig	die	Erfassung	von	künftig	verwertbaren	demografischen	
Daten zum Pächterbestand der Berliner Kleingärtner und zu den Bewerber*innenn ist. Der 
erreichte Stand markiert eine wichtige Zwischenetappe. Jedoch sind die Datenlücken zu 
groß, um empirisch belastbare prognostische Aussagen zur Angebots- und Nachfrageent-
wicklung	zu	treffen.	Um	dies	 insbesondere	auf	den	Prognosezeitraum	2030	erstellen	zu	
können, ist es erforderlich, dass durch die Bezirksverbände beziehungsweise den Landes-
verband die Datenerfassung wie folgt neu strukturiert beziehungsweise ergänzt wird:
	� jährliche vollständige Erfassung der Pächter*innen, der Bewerbungen und der Kündi-

gungen,
	� Trennung von externen und internen Bewerbungen,
	� Zentralisierung der Erfassung von externen Bewerbungen, um eine Mehrfacherfas-

sung von Bewerber*innen auszuschließen (Doppel- beziehungsweise Mehrfachbewer-
bung auf verschiedene Anlagen/bei verschiedenen Bezirksverbänden),

	� Zentralisierung der Erfassung der internen Bewerbungen, ebenfalls unter Ausschluss 
von Mehrfachbewerbungen,

	� Erfassung des Alters der Pächterin/des Pächters und des Pachtbeginns im Fall von 
Kündigungen.

Da solche Forderungen für die Bezirksverbände und für den Landesverband organisato-
risch und technisch neue Ansprüche stellen, sollte ein Pilotprojekt initiiert werden. Auf-
grund der vorstehend skizzierten mangelnden Datenverfügbarkeit sind verlässliche Aussa-
gen zur künftigen Entwicklung des Angebotes freiwerdender Parzellen und der Nachfrage 
in Form von Neubewerbungen derzeit nicht möglich.

Vorgeschlagen wird eine detaillierte und berlinweit einheitliche Festlegung zur künftigen 
Datenstruktur in Abstimmung zwischen den Bezirksverbänden, dem Landesverband und 
der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz.
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6.1 Bevölkerungsentwicklung Berlin
Nach	 Jahren	 der	 Stagnation	 beziehungsweise	 leicht	 rückläufiger	 Bevölkerungszahlen	
wächst die Zahl der Einwohner*innen in Berlin in den letzten Jahren rasant. Nach den  
Daten des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) zur Bevölkerungszahl in den Bezir-
ken am 30. Juni 2019 ist die Einwohnerzahl von rund 3,53 Millionen im Jahr 2014 (letzte 
Fortschreibung des Kleingartenentwicklungsplans) bis auf 3,75 Millionen zur Jahresmitte 
2019	angestiegen	(Tabelle	11).	Dabei	hat	ein	bezirksweise	differenzierter	Zuwachs	stattge-
funden. Während in den Bezirken Mitte, Pankow, Lichtenberg und Treptow-Köpenick die 
Bevölkerung stark zugenommen hat, ist der Zuwachs in den Bezirken Neukölln und 
Steglitz-Zehlendorf vergleichsweise gering.

Tabelle 11: Bevölkerungsentwicklung 2014 bis 2019
(Quellen: 1 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht A I 5 – hj 1/14, Stand 30. Juni 
2014; 2 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht A I 5 – hj 1/19, Stand 30. Juni 
2019)

Bezirk Einwohner
20141

Einwohner
20192

Zuwachs
bis 2019

Mitte 351.161 384.172 33.011
Friedrichshain-Kreuzberg 274.630 289.762 15.132
Pankow 380.237 407.765 27.528
Charlottenburg-Wilmersdorf 323.245 342.332 19.087
Spandau 227.768 243.977 16.209
Steglitz-Zehlendorf 297.940 308.697 10.757
Tempelhof-Schöneberg 332.857 351.644 18.787
Neukölln 323.828 329.691 5.863
Treptow-Köpenick 246.659 271.153 24.494
Marzahn-Hellersdorf 254.593 268.548 13.955
Lichtenberg 265.624 291.452 25.828
Reinickendorf 252.457 265.225 12.768
Berlin 3.530 .999 3.754.418 223.419

6.2 Künftige Versorgungssituation mit Kleingärten
Die Bevölkerungsprognose der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Einwohner*innen ab 18 Jahren von Ende 2018 
bis 2030 voraussichtlich um weitere rund 100.000 Personen wächst. Ausgehend von der 
Prämisse, dass sich in den Bezirken die Versorgung mit Kleingartenparzellen nicht ver-
schlechtern soll, besteht bei einem Versorgungsgrad von 19 Parzellen pro 1.000 Einwoh-
ner*innen	(siehe	Kapitel	4.3)	rein	rechnerisch	bis	2030	ein	berlinweiter	Zusatzbedarf	von	
rund 1.900 Parzellen. Der real erforderliche Zusatzbedarf ist in Abhängigkeit von der tat-
sächlichen Bevölkerungsentwicklung und der tatsächlichen Nachfrage nach Kleingärten 
regelmäßig zu aktualisieren. 

6 Entwicklungen, Prognosen bis 2030
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Potenziale zur Abdeckung der Zusatzbedarfe (Beibehaltung des Status Quo der Versor-
gung) sind vor allem im Bereich der Bestandsoptimierung zu suchen, denn die Erschlie-
ßung	und	Sicherung	neuer	Kleingartenflächen	ist	aufgrund	der	vielfältigen	Flächenkonkur-
renzen im Rahmen der wachsenden Stadt nur im Einzelfall und allenfalls in geringem 
Umfang realisierbar. Möglichkeiten der Bestandsoptimierung liegen in einer Vergrößerung 
der Parzellenzahl durch Teilung übergroßer Parzellen, Umnutzung oder Neustrukturierung 
überdimensionierter Gemeinschafts- und Erschließungsanlagen und der Erweiterung des 
Nutzerkreises durch innovative Nutzungskonzepte (zum Beispiel Gemeinschaftsparzellen 
zur Nutzung durch mehrere Nutzergruppen).

Wie im Kapitel 4.2 ausgeführt, ergibt sich rein rechnerisch eine durchschnittliche Brutto-
Parzellengröße zwischen 308 und 496 Quadratmeter. Eine Analyse des Verhältnisses von 
Anlagengröße (Fläche der jeweiligen Kleingartenanlage) und der Anzahl der Parzellen  
innerhalb der Anlage zeigt, dass in einigen Bezirken durchaus Spielräume für Bestandsop-
timierungen vorhanden sind. Es ist daher anlagenbezogen zu prüfen, inwieweit ein Aus-
gleich des Zusatzbedarfes beziehungsweise eine Verbesserung der Versorgungssituation 
durch Nutzungsintensivierungen im Bestand möglich ist.

6.3 Demografische Entwicklung der Kleingärtner*innen
Ein weiterer Aspekt der künftigen Entwicklung des Kleingartenangebots liegt in der Demo-
grafie	der	Kleingartennutzer*innen.	Die	im	Kapitel	5.1	ausgewerteten	Daten	legen	nahe,	
dass kurzfristig die altersbedingte Aufgabe der Kleingartennutzung noch ansteigt und sich 
damit die Zahl der freien Parzellen für Folgepächter*innen erhöhen wird. In den Folgejah-
ren sind jedoch durch die deutlich niedrigere Zahl an Bestandspächter*innen in der Alters-
gruppe	zwischen	70	und	75	Jahren	rückläufige	Zahlen	der	durch	altersbedingte	Aufgabe	
freiwerdenden Parzellen zu erwarten.

Eine	Prognose	der	weiteren	demografischen	Entwicklung	der	Kleingartenpächter*innen	ist	
nicht möglich. Aus den vorliegenden Daten lässt sich zwar die Altersstruktur der Bewer-
ber*innen ableiten. Unter der Annahme, dass sich diese Altersstruktur auch bei den tat-
sächlich zum Zuge kommenden Neupächter*innen von Parzellen widerspiegelt, wäre für 
die „Neuzugänge“ auch eine Fortschreibung der Altersstruktur möglich. Dieses gilt jedoch 
nicht für die „Abgänge“ in Form von Kündigungen des Pachtvertrages. Zwar liegen Zahlen-
angaben zur Anzahl der Kündigung vor, nicht jedoch zur Altersstruktur der Kündigenden. 
Es ist davon auszugehen, dass Kündigungen nicht nur altersbedingt erfolgen, sondern aus 
verschiedenen individuellen Gründen in allen Altersgruppen. Die Verluste in den Alters-
gruppen	in	Folge	der	Kündigung	von	Pachtverträgen	sind	damit	nicht	quantifizierbar.

Gegenwärtig werden nach Angaben des Landesverbandes und der Bezirksverbände frei-
werdende Parzellen aufgrund der hohen Bewerberzahlen kurzfristig wieder neu verpach-
tet. Die Zahl der Pächterwechsel lag gemäß den vorliegenden Daten im Jahr 2015 bei etwa 
2.900 Fällen (ohne die Bezirksverbände Charlottenburg und Zehlendorf). Seit 2010 ist eine 
leichte Steigerung der Pächterwechsel zu beobachten, die sowohl ein Indiz für die Zunah-
me von altersbedingten Kündigungen als auch für kürzere Nutzungsdauern (zum Beispiel 
bei jüngeren Pächter*innen) sein kann (siehe Abbildung 36).
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Abbildung 36: Anzahl der Kündigungen von Pachtverträgen 
(Quelle: Daten des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V., Stand 22. September 2016,
ohne Daten der Bezirksverbände Charlottenburg und Zehlendorf)
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Die Abbildung 37 zeigt eine deutliche Steigerung der Neubewerbungen für Kleingartenpar-
zellen zwischen 2011 und 2015. Die Daten basieren auf Meldungen der Bezirksverbände.

Abbildung 37: Anzahl der Kündigungen und neuer Bewerbungen in den Jahren 2011 bis 2015
(Quelle: Daten des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V., Stand 22. September 2016, 
ohne Daten der Bezirksverbände Charlottenburg, Hellersdorf, Reinickendorf, Süden und Zehlendorf)
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1  Quelle: Pressemittteilung Nr. 202 des 
Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg 
vom 28. August 2019.

Der Anstieg der Neubewerbungen korrespondiert mit dem starken Anstieg der Bevölke-
rungszahlen in Berlin in diesem Zeitfenster, so dass ein entsprechender Zusammenhang 
vermutet werden kann (Zusatzbedarf der hinzugekommenen Bevölkerung). Eine lineare 
Fortschreibung dieser Bedarfsentwicklung (Neubewerbungen) sollte jedoch nicht erfolgen, 
weil eine Extrapolation des linearen Verlaufs auf das Jahr 2030 mit Unsicherheiten verbun-
den ist und zu großen Ungenauigkeiten führen würde. Zudem scheint sich das Bevölke-
rungswachstums in den Folgejahren abzuschwächen. Aktuellen Daten des Amtes für Sta-
tistik Berlin-Brandenburg zufolge ist Berlin im 1. Halbjahr 2019 um 6.270 Einwohner*innen 
gewachsen, womit sich der Trend seit 2017 deutlich abschwächt. So hat sich das Wachs-
tum im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 fast halbiert.1
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7.1 Entwicklungskategorien Kleingartenanlagen
Mit dem Kleingartenentwicklungsplan aus dem Jahr 2004 wurden erstmals sogenannte 
Sicherungsstufen für den Berliner Kleingartenbestand vorlegt. Die Sicherungsstufen haben 
den Zweck, eine Hierarchisierung des Kleingartenbestandes bezüglich der planerischen  
Sicherheit von Anlagen vorzunehmen. Die bisherigen Sicherungsstufen orientierten sich 
neben den Vorschriften des Bundeskleingartengesetzes und den Eigentumsverhältnissen 
vor allem am Bauplanungsrecht des Landes Berlin, hier insbesondere an den Darstellungen 
des Flächennutzungsplans. Im Rahmen der Konzepterstellung für die Fortschreibung des 
Kleingartenentwicklungsplans wurde bereits 2015 deutlich, dass die bisherigen Siche-
rungsstufen nicht mehr zeitgemäß waren. Daher wurde eine neue Nomenklatur entwickelt 
und eine Neubewertung der Anlagen vorgenommen. Diese Neustrukturierung ist Grundla-
ge des vorliegenden Kleingartenentwicklungsplans. 

Eine Änderung umfasst die Bezeichnung der ehemaligen Sicherungsstufen: Nunmehr er-
folgt die Einordnung der Kleingartenanlagen in „Entwicklungskategorien“. Hierdurch wird 
ein aktiver Ansatz transportiert, der angesichts des vielfach notwendigen Handlungsbe-
darfs bei einigen Entwicklungskategorien die Handlungsbezogenheit unterstreicht. 

Der Kleingartenentwicklungsplan ist als informelles Planwerk und aufgrund fehlender 
Rechtsgrundlage nicht geeignet, eigene planungsrechtliche Kategorien zu bestimmen.  
Insofern müssen sich die neuen Entwicklungskategorien weiterhin am Bauplanungsrecht 
orientieren. Daneben spielen die Eigentumssituation sowie weitere planerische und (be-
reits	getroffene)	politische	Entscheidungen	insbesondere	der	Bezirksämter	eine	wichtige	
Rolle. Gleiches gilt für die Hinweise und Anregungen der im Arbeitsprozess beteiligten Be-
zirksverbände der Kleingärtner.

7 Entwicklung des Kleingartenbestandes
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Die folgende synoptische Gegenüberstellung stellt die bisherigen Sicherungsstufen den 
neuen Entwicklungskategorien gegenüber:

Tabelle 12: Gegenüberstellung der bisherigen Sicherungsstufen (KEP 2004) und neuen  
Entwicklungskategorien

Stufe 
alt

Schutzkategorie 
bisherige Bezeichnung

Eigentum Stufe 
neu

Entwicklungskategorie

1 E Ersatzflächen

V a Dauerkleingärten 
(Bebauungsplan) Land Berlin und privat

1 dauerhaft gesicherte KleingärtenV b fiktive	Dauerkleingärten 
(Flächennutzungsplan-Darstellung) Land Berlin

IV hoch gesicherte Kleingärten 
(Flächennutzungsplan-Darstellung) Land Berlin und privat

V b fiktive	Dauerkleingärten 
(Flächennutzungsplan-Darstellung) Land Berlin

2 dauerhaft zu erhaltende Kleingärten 
mit HandlungsbedarfIV hoch gesicherte Kleingärten 

(Flächennutzungsplan-Darstellung) Land Berlin und privat

III a
fiktive	Dauerkleingärten 
(Flächennutzungsplan-Konflikt) 
Schutzfrist 2020

Land Berlin 3 Kleingärten mit langfristiger Nutzungs-
perspektive

II fiktive	Dauerkleingärten 
(Flächennutzungsplan-Bauflächen) Land Berlin 4 bauliche Entwicklung von Kleingärten

I a 
 

I b

sonstige Kleingärten 
(Flächennutzungsplan-Bauflächen) 
sonstige Kleingärten (Deutsche Bahn 
AG)

privat
5

6

sonstige Kleingärten

Bahnflächen

III a 
 
 

V b

fiktive	Dauerkleingärten 
(Flächennutzungsplan-Konflikt) 
Schutzfrist 2020 
oder 
fiktive	Dauerkleingärten 
(Flächennutzungsplan-Darstellung)

Land Berlin 7 Umwandlung in Erholungsanlagen 
oder Einfamilienhausgebiete

1E – Ersatzflächen
Ersatzflächen	stellen	eine	grundsätzliche	neue	Kategorie	dar.	Entsprechend	der	gesetzli-
chen Vorgaben sind im Falle der baulichen Inanspruchnahme von Dauerkleingärten und 
fiktiven	Dauerkleingärten	Ersatzflächen	bereitzustellen.	

1 – Dauerhaft gesicherte Kleingärten
In	diese	Kategorie	fallen	landeseigene	und	private	Kleingartenflächen,	die	durch	einen	Be-
bauungsplan als Dauerkleingärten festgesetzt sind sowie landeseigene Flächen, die wie 
Dauerkleingärten	gemäß	§§	16	und	20	a	BKleingG	(sogenannte	fiktive	Dauerkleingären)	zu	
behandeln	sind	und	die	im	Flächennutzungsplan	Berlin	(FNP	Berlin)	als	Grünfläche-Klein-
gärten	oder	wegen	ihrer	geringfügigen	Größe	(unter	3	Hektar)	als	Grünfläche	ohne	Klein-
gartensymbol dargestellt sind. 
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2 – Dauerhaft zu erhaltende Kleingärten mit Handlungsbedarf
Hierbei handelt es sich um landeseigene Kleingartenanlagen, die zwar im Flächennut-
zungsplan	Berlin	als	Grünfläche	–	Kleingärten	dargestellt	sind,	die	jedoch	teilweise	inner-
halb von Bebauungsplänen mit einer abweichenden Festsetzung beziehungsweise in  
einem Baugebiet gemäß Baunutzungsplan liegen. Diese Fälle treten in den ehemaligen 
Westbezirken auf. Die Bebauungspläne wurden vor dreißig oder deutlich mehr Jahren fest-
gesetzt. Die Planungsziele werden von den Bezirksämtern jedoch explizit nicht mehr ver-
folgt beziehungsweise können aufgrund inzwischen erfolgter Nutzungsänderungen in der 
Umgebung nicht mehr realisiert werden. Zum Teil liegen entsprechende Beschlüsse und 
Entscheidungen vor. Insoweit drohen auch keine Gefahren für die Anlagen. Wegen des gel-
tenden Planungsrechts ist es jedoch erforderlich, die alten Bebauungspläne zu ändern. 
Dies erfordert jedoch die Durchführung eines vollständigen Bebauungsplanverfahrens, 
was wegen dringenderer Arbeitsaufgaben in den Stadtentwicklungsämtern derzeit nicht 
erfolgt. 

Ebenfalls	beinhaltet	diese	Kategorie	einige	wenige	landeseigene	Kleingartenflächen	kleiner	
als 3 Hektar, die aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans als Dauerkleingärten 
entwickelt werden können.

Ferner sind Kleingärten auf privaten Flächen Bestandteil dieser Kategorie, die im Flächen-
nutzungsplan	Berlin	als	Grünfläche	–	Kleingärten	dargestellt	sind	und	die	planungsrecht-
lich als Außenbereich zu bewerten sind. Eine bauliche Nutzung ist daher nicht genehmi-
gungsfähig. 

3 – Kleingärten mit langfristiger Nutzungsperspektive
Die Entwicklungskategorie umfasst ausschließlich landeseigene Kleingartenanlagen, für 
die	der	Flächennutzungsplan	Berlin	langfristig	eine	andere	Nutzung	vorsieht	(Bauflächen,	
Verkehr, Gemeinbedarf) oder Baurecht aufgrund festgesetzter Bebauungspläne besteht. 
Diese Flächen sollen grundsätzlich nicht vor 2030 in Anspruch genommen werden (verglei-
che dazu Abschnitt 7.2.1). 

4 – Bauliche Entwicklung von Kleingärten
In diesen Fällen handelt es sich um landeseigene Flächen, die nach dem Auslaufen der 
Schutzfrist 2020 für Infrastrukturmaßnahmen in Anspruch genommen werden müssen.

5 – Sonstige Kleingärten
Diese Entwicklungskategorie umfasst ausschließlich private Flächen, für die in Bebauungs-
plänen oder im Baunutzungsplan eine andere Nutzung festgesetzt ist oder für die nach den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans eine bauliche Nutzung in Frage kommt.

6 – Bahnflächen
Diese Entwicklungskategorie beinhaltet ausschließlich Flächen der Bahn-Landwirtschaft, 
die im Eigentum der Deutschen Bahn AG (beziehungsweise einer ihrer Konzerntöchter) 
beziehungsweise des Bundeseisenbahnvermögens liegen oder für Bahnbetriebszwecke ge-
widmet oder planfestgestellt sind.

7 – Umwandlung in Erholungsanlagen oder Einfamilienhausgebiete
Aufgrund des Verkaufs von Parzellen nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz oder ver-
festigter baulicher Strukturen entsprechen die Anlagen dieser Kategorie nicht mehr dem 
rechtlichen Rahmen des Bundeskleingartengesetzes und sollen als Erholungsanlagen ver-
pachtet oder gegebenenfalls langfristig in Einfamilienhausgebiete umgewandelt werden.
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Tabelle 13: Tabellarische Übersicht zum Konzept der neuen Entwicklungskategorien für die Berliner 
Kleingartenanlagen

EK Bezeichnung Erläuterung Eigentum Handlungsbedarf

1 E Ersatzflächen Ersatzflächen Land Berlin 
und privat

Aufstellung von 
Bebauungsplänen 
sinnvoll

1 dauerhaft gesicherte 
Kleingärten

Dauerkleingärten Land Berlin 
und privat

fiktive	Dauerkleingärten	in	
Flächennutzungsplan-Grünflächen Land Berlin

landeseigene Kleingärten in 
Flächennutzungsplan-Grünflächen Land Berlin

2 dauerhaft zu erhaltende 
Kleingärten 

landeseigene Kleingärten in 
Flächennutzungsplan-Grünflächen	
und Alt-Bebauungsplan oder 
Baunutzungsplan mit abweichender 
Festsetzung

Land Berlin
Änderung von 
Bebauungsplänen 
erforderlich

landeseigene Kleingärten unter  
3 Hektar, die aus den Darstellungen 
des Flächennutzungsplans 
entwickelbar sind

Land Berlin
Aufstellung von 
Bebauungsplänen 
erforderlich

private Kleingärten in 
Flächennutzungsplan-Grünflächen privat

Aufstellung von 
Bebauungsplänen 
gegebenenfalls im 
Einzelfall erforderlich

3
Kleingärten mit 
langfristiger 
Nutzungsperspektive

landeseigene Kleingärten in 
Flächennutzungsplan-Bauflächen	
oder für die Baurecht besteht, die 
aber bis zum Jahr 2030 nicht für eine 
Inanspruchnahme vorgesehen sind 

Land Berlin

4 bauliche Entwicklung 
von Kleingärten

landeseigene Kleingärten, die nach 
Auslaufen der Schutzfrist 2020 für 
andere Nutzungen in Anspruch 
genommen werden

Land Berlin

5 sonstige Kleingärten

private	Flächen	in	Bauflächen	
eines Bebauungsplanes, des 
Baunutzungsplanes oder des 
Flächennutzungsplan

privat

6 Bahnflächen	 Flächen der Bahn-Landwirtschaft privat

7
Umwandlung in 
Erholungsanlagen oder 
Einfamilienhausgebiete

baulich verfestigte Kleingärten Land Berlin 
und privat

In den folgenden Tabellen und Abbildungen werden statistische Auswertungen zu den Ent-
wicklungskategorien sowie eine Karte zu deren räumlicher Verteilung im Land Berlin dar-
gestellt.	Zusätzlich	finden	sich	im	Anhang	Karten	der	räumlichen	Verteilung	(Kapitel	10.2)	
und	detaillierte,	bezirksbezogene	Auflistungen	der	Entwicklungskategorien	 (Kapitel	10.3	
bis 10.14).
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Tabelle 14: Planungsbilanz nach Entwicklungskategorien, Stand September 2019 
(ohne	Ersatzflächen)

Entwicklungskategorie landeseigene Flächen private Flächen Flächen gesamt
Parzellen Parzellen 

in %
Fläche in 

ha
Fläche 
in %

Parzellen Parzellen 
in %

Fläche in 
ha

Fläche 
in %

Parzellen Parzellen 
in %

Fläche 
in ha

Fläche 
in %

1 dauerhaft gesicherte 
Kleingärten 45.909 80,7 1880,3 81,5 2.195 15,6 94,4 15,8 48.104 67,8 1.974,7 68,0

2 dauerhaft zu 
erhaltende 
Kleingärten mit 
Handlungsbedarf

3.123 5,5 117,3 5,1 6.621 47,0 295,3 49,4 9.744 13,7 412,6 14,2

3 Kleingärten mit 
langfristiger 
Nutzungsperspektive

6.934 12,2 272,2 11,8 0 0,0 0,0 0,0 6.934 10,0 272,2 9,4

4 bauliche Entwicklung 
von Kleingärten 454 0,8 15,4 0,7 0 0,0 0,0 0,0 454 6,6 15,4 0,5

5 sonstige Kleingärten 0 0,0 0,0 0,0 2.672 19,0 112,6 18,9 2.672 3,6 112,6 3,9
6 Bahnflächen 0 0,0 0,0 0,0 2.589 18,4 94,1 15,8 2.589 3,7 94,1 3,2
7 Umwandlung in 

Erholungsanlagen/
Einfamilienhaus-
gebiete

438 0,8 20,9 0,9 18 0,1 0,8 0,1 456 0,6 21,7 0,8

Summe 56.858 100,0 2306,1 100,0 14.095 100,0 597,2 100 ,0 70.953 100,0 2.903,3 100,0

Tabelle 15: Entwicklungskategorien Berlin, Stand September 2019

Entwicklungskategorie Parzellen Fläche 
in ha

Flächenanteil 
in %

1 dauerhaft gesicherte Kleingärten 48.104 1.974,7 68,0
2 dauerhaft zu erhaltende Kleingärten mit Handlungsbedarf 9.744 412,6 14,2
3 Kleingärten mit langfristiger Nutzungsperspektive 6.934 272,2 9,4
4 bauliche Entwicklung von Kleingärten 454 15,4 0,5
5 sonstige Kleingärten 2.672 112,6 3,9
6 Bahnflächen 2.589 94,1 3,2
7 Umwandlung in Einfamilienhausgebiete/Erholungsanlagen 456 21,7 0,8

gesamt (ohne Ersatzflächen) 70.953 2.903,3 100,0
1E Ersatzflächen 450 14,5
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Abbildung 38: Entwicklungskategorien und Parzellenanteil, Stand September 2019,  
70.953 ausgewertete Parzellen (Gesamtbestand)
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Abbildung 39: Entwicklungskategorien und Flächenanteil, Stand September 2019,  
1.051 ausgewertete (Teil-)Anlagen mit 2.903 Hektar (Gesamtbestand)
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Abbildung 40: Entwicklungskategorien der Kleingartenanlagen (siehe Karte 27 im Anhang)

7.2 Bauliche Inanspruchnahme von Kleingärten
Nach dem aktuellen Stand sind derzeit 82 Prozent der Berliner Kleingartenflächen als gesi-
chert anzusehen. Weitere 9,4 Prozent des Gesamtbestandes sollen nicht vor dem Jahr 2030 
in Anspruch genommen werden. Die folgenden Angaben beziehen sich auf bauliche Inan-
spruchnahmen für soziale und verkehrliche Infrastrukturmaßnahmen.

7.2.1 Soziale Infrastrukturmaßnahmen
Die Bevölkerungsprognose Berlin 2030 geht von einem Wachstum aus. Die Umsetzung des 
für das Wachstum erforderlichen Wohnungsneubaus hängt vor allem auch vom Nachweis 
einer ausreichenden Versorgung mit sozialer und grüner Infrastruktur ab.

Soziale und grüne Infrastruktur als Planungsgegenstand ist vielgestaltig: Bezogen auf die 
Versorgung der Berliner*innen mit Wohnfolgeeinrichtungen in den Berliner Bezirken um-
fasst sie insbesondere Schulen, Kitas, Sportanlagen, Grünflächen, Spielplätze sowie Ein-
richtungen für die Jugend- und Familienförderung und Einrichtungen für Kultur und Wei-
terbildung. 

Aufgrund der wachsenden Stadt werden in den nächsten Jahren zusätzliche Infrastruktur-
angebote wie Schulen, Kitas, Sportstätten und öffentliche Grünflächen benötigt. Die Stand-
ortplanung dieser Einrichtungen liegt in der Verantwortung der Bezirke, die in den letzten 
Jahren fachübergreifende Soziale Infrastrukturkonzepte (SIKo) erarbeitet haben und die 
laufend fortgeschrieben werden. Nach dem derzeitigen Stand der Konzepte werden gege-
benenfalls nach Ablauf der Schutzfrist 2020 folgende landeseigene Kleingartenanlagen der 
Entwicklungskategorie 4 (Tabelle 16) für Vorhaben der sozialen Infrastruktur in Anspruch 
genommen werden müssen.
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Grüne Aue

Oberspree

Wilhelmstrand

Erpetal

An der Südostallee

Alt Schönow

Schlachtensee-Süd

ZukunftRütli

Schweizerland

Sachtlebenstr.

Lankwitz-Zieten

Abendruh

Osdorf

Ostpreußendamm

Hoppe

Teltowblick

Am Stichkanal

Erbkaveln

Am Wäldchen

Grünstreifen

Südpark

Heinrichstr.

Sonnenschein (östl.)

Wildkraut
Wupperstraße

Teltower Seeboden

Neues Leben

Bäketal

Stammbahn

Schutzverband

Königsgraben

Rauhe Berge

Alt-Lankwitz

Dorfaue

Bellingstraße
Lankwitz-Stamm III

An der Rodelbahn

Bäkestraße

Idsteiner Str.

Lankwitz-Tierheim

Einigkeit

Erlenstr.

Eugen-Kleine-Brücke

Leonorenstraße

Sonnenschein (westl.)

Pfarracker

Karl-Fischer-Weg

Parkkolonie Nord

Zehlendorf

Reutlinger Straße

Lankwitz-Hafen

Wannsee

Kelchstraße

Hildburghauser Straße

Bruno-Walter-Straße

Fronhofer Straße

Celsiusstraße

Nikolassee

Schlachtensee

Resedenstraße

Charlottenstraße

Neuchateller Str.

Steglitz West

Am Fichtenberg

Waltershauser Straße

Scharzhofberger Platz

Südpark - An der Schäferei

Albrechtstraße-Teltowkanal

Seydlitzstraße

Fürstenstraße

Kätchenweg

Botanischer Garten

Lankwitz-Kirche

Trachenbergring

Buhrowstraße

Wannsee

Zehlendorf

Ersatzfläche Leonberger Ring

Ersatzfläche Friedhof am Fließtal

Rübezahl

Anschluß Röder

Querweg

Karl-Lange-Brücke Süd

Olymp. Brücke - Brückenweg

Oranke

Pappelheim

Einigkeit

Weiße Taube

Zur Elf

Schmidt-Knobelsdorff-Str.6

Wünsdorfer Str.

Ersatzfläche Hansastraße

Frühauf

Waldland 1917
Oberspree

Heimgarten

Sembritzistraße/Oehlertring

Humboldt - Wördenweg

Humboldt - Graue Schule

Parkkolonie Süd

Ehrliche Arbeit

Ersatzfläche Seestraße

Binger Loch

Feldtmannsburg

Gaswerk

Meran

Rohrpfuhl Mahlsdorf

Wasserkante

Ersatzfläche Alt-Hellersdorf

Ersatzfläche Gartengemeinschaft Buch

Ersatzfläche Gustav’s Ruh

Ersatzfläche Hasenheide

Ersatzfläche Köpenicker Str.

Ersatzfläche Lichtenrader Damm

Ersatzfläche Spreewald

Ersatzfläche Wildspitzweg

Grüntal

Karl-Lange-Brücke Nord

Ersatzfläche Friedhof Baumschulenweg

Ersatzfläche Dahlewitzer Straße
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Tabelle 16: Kleingartenanlagen, deren Verlust mittelfristig wegen Nutzungsänderungen  
zu erwarten ist
*	Teilfläche	einer	Kleingartenanlage

Bezirk KGA-Nr. KGA-Name Fläche 
in m²

Parzellen Vorhaben

Mitte 01011 Nordkap 8.150 36 Krankenhauserweiterung
01001 Lehrter Straße* 631 5 A+E Döberitzer Grünzug

Pankow 03022 Hamburg 15.845 37 Erweiterung Kunsthochschule
03004c Bornholm II* 2.130 12 Turnhalle

Spandau 05029 Hasenheide IV 6.306 12 Schule, Sport
Steglitz-Zehlendorf 06013 Am Fichtenberg 3.125 16 Schule

06044 Steglitz West 2.618 7 Kita
Tempelhof-Schöneberg 07011 Borussia 4.094 18 Sportfläche

07018a,b Eschenallee* 16.924 52 Kita, Schule
07022 Feldschlösschen 2.747 11 Spielplatz oder 

Jugendfreizeiteinrichtung
07029 Germania 3.228 10 Polizei
07032 Kaisergarten 5.063 15 Sporthalle
07039 Morgengrauen 29.097 80 Schule, Kita
07057b Wild-West* 1.849 6 Kita und Musikschule

Treptow-Köpenick 09019 Ehrliche Arbeit 5.117 20 Schule
Marzahn-Hellersdorf 10011 Immergrün 7.473 16 Kita

  Summe 114.397 353  

Somit ist derzeit von einem Verlust von 12 landeseigenen Kleingartenanlagen und 4 Teil-
flächen	mit	353	Parzellen	und	11,4	Hektar	Fläche	bis	zum	Jahr	2030	auszugehen.	Die	Flä-
chen sollen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Finanzierung des Vorhabens 
gesichert ist und eine konkrete Standortplanung vorliegt.

Im Falle eines nachgewiesenen Bedarfes an weiteren Flächen für die soziale Infrastruktur 
und einer negativen Prüfung alternativer Flächen muss jedoch eine weitere Inanspruch-
nahme von Kleingartenanlagen der Entwicklungskategorie 3 vor 2030 in Betracht gezogen 
werden.

7.2.2 Verkehrliche Infrastrukturmaßnahmen
Hinzu kommen Kleingärten, die im Zuge von Verkehrsprojekten weichen müssen. Derzeit 
kann jedoch keine abschließende Gesamtübersicht über die verkehrsplanerischen Maß-
nahmen gegeben werden, berücksichtigt wird der sich aus dem Stadtentwicklungsplan 
Verkehr derzeit bekannte Kenntnisstand. Auch ohne explizite Nennung sind daher gegebe-
nenfalls Inanspruchnahmen möglich.

Durch	die	nachfolgend	aufgeführten	Maßnahmen	könnten	Kleingärten	betroffen	werden,	
wobei die Anlagen in der Regel nicht vollständig in Anspruch genommen werden müssen. 
Vielmehr	wird	es	sich	oft	um	Eingriffe	 in	Randbereichen,	beispielsweise	bei	notwendiger	
Aufweitung der Straßenräume, eine Durchquerung der Anlagen oder eine bauzeitliche  
Inanspruchnahme von einzelnen Flächen handeln (Tabelle 17). 
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Tabelle 17: Von verkehrlichen Infrastrukturmaßnahmen betroffene Kleingartenanlagen

Bezirk Vorhaben Erläuterung
Pankow Straßenbahnneubaustrecke 

Tangentialverbindung 
Pankow-Heinersdorf – 
Weißensee
Nahverkehrsplan

Es werden gegenwärtig Trassenvarianten untersucht, die die KGA 
Feuchter Winkel Ost queren. Inwieweit es tatsächlich eine Flächen-
konkurrenz zwischen KGA Feuchter Winkel Ost und Straßenbahn-
trasse geben wird, lässt sich erst mit Feststehen der planerisch zu 
bevorzugenden Variante sagen. 
Umsetzung: bis 2026

Verkehrserschließung 
Blankenburg und 
Verkehrslösung Heinersdorf, 
Netzelement N4

Dient der Erschließung des neuen Wohnungsbaustandortes  
Blankenburger Süden und einer übergeordneten Verbindungsfunk-
tion zwischen der Bundesstraße 2 und der Pasewalker Straße. Die 
Erschließung wird derzeit mit der Machbarkeitsuntersuchung  
„Verkehrserschließung Blankenburg“ erarbeitet. Es soll eine frühe 
Öffentlichkeitsbeteiligung	durchgeführt	werden,	um	alle	Planungs-
varianten	aufzuzeigen.	Betroffen	sein	könnten	die	KGA	Feuchter	 
Winkel West, Grabenwinkel und Dreieck Nord.
Umsetzung: ab 2025

Pankow,
Reinickendorf

Wiederinbetriebnahme der 
Heidekrautbahn

Derzeit werden die Planungen vertieft. Vorhabenträger ist die Nieder-
barnimer Eisenbahn. 
Umsetzung: Betriebsstufe 1 bis Wilhelmsruh bis 2025, Betriebsstufe 
2 nach 2025

Reinickendorf,
Charlottenburg-
Wilmersdorf,
Mitte

Schienenanbindung Urban 
Tech Republic Tegel und Kurt 
Schumacher Quartier Nahver-
kehrsplan

Untersuchungen zur ÖPNV-Verbindung zwischen S-Bahnhof Jung-
fernheide und dem Kurt-Schumacher-Platz laufen.
Je nach Ausgang der Untersuchungen könnten die KGA Olbersstraße 
und Kalowswerder, Jungfernheide, Hinckeldey und Rehberge betrof-
fen sein. 
Umsetzung: bis 2025

Reinickendorf Schienenanbindung Betriebs-
hof Tegel Urban Tech Repu-
blic zur Insel Gartenfeld 
(zukünftige Strecke Paul-
sternstraße – Rathaus  
Spandau)

Bebauungsplan	12-51	im	Verfahren,	mögliche	Betroffenheiten	für	die	
KGA Am Hohenzollernkanal, Vor den Toren III + IV.
Umsetzung: bis 2030

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Neubau Rudolf-Wissel-Brücke 
und Autobahn-Dreieck Funk-
turm

Die Vorbereitungen laufen.
Betroffen	sind	circa	78	landeseigene	Parzellen	der	KGA	Bleibtreu	II	
und Schleusenland II sowie Gruppen der Bahn-Landwirtschaft.
Umsetzung: ab 2023

zusätzliche Zugänge und 
Wegeverbindungen S-Bahn-
hof Westkreuz

Der Bezirk plant eine Wegeverbindung für Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen.	Betroffen	sind	Gruppen	der	Bahn-Landwirtschaft.
Umsetzung: bis 2025

Spandau Verlängerung der Siemens-
bahn	und	öffentliche	Per-
sonennahverkehr-Erschlie-
ßung Insel Gartenfeld und 
Wasserstadt Oberhavel
Nahverkehrsplan

Weiterführung der Trasse der sogenannten „Siemensbahn“ und/oder 
S-Bahn	und	Straßenbahn.	Betroffen	wären	die	KGA	Am	Rohrdamm	
(Maximal 52 Parzellen), Haselbusch, Rohrbruchwiesen I/II/III, 
Rhenania, Salzhof und Kleckersdorf.
Umsetzung: bis 2029
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Bezirk Vorhaben Erläuterung
Rohrbruchwiesen/Gartenfeld 
Flächennutzungsplan –  
Änderungsverfahren

Geplante Straßenverbindung zwischen Wasserstadtbrücke und  
Gartenfelder	Straße.	Betroffen	sind	die	KGA	Rohrbruchwiesen	III	und	
KGA Salzhof. Je nach Trassenführung können auch die KGA Rohr-
bruchwiesen	I	+	II,	sowie	Rhenania	sowie	KGA	Haselbusch	betroffen	
sein.
Umsetzung: ab 2024

Ausbau Kladower Damm Sofern der Kladower Damm in östlicher Richtung verbreitert wird, ist 
die	KGA	Havelmathen	betroffen	(Parkplatz).
Umsetzung: ab 2023

Tempelhof-
Schöneberg

fernbahnseitiger Wiederauf-
bau der Dresdner Bahn

Betroffen	sein	könnten	die	östlichen	Randbereiche	des	Schöneberger	
Südgeländes sowie Gruppen der Bahn-Landwirtschaft. 
Umsetzung: bis 2026

Neukölln,
Treptow-Köpenick

Straßenbahnverbindung  
Hermannplatz – Bahnhof 
Schöneweide

Eine konkrete Trassenführung ist noch nicht festgelegt. Bei einer 
Führung durch die Sonnenallee oder Neuköllnische Allee könnten die 
KGA NCR, Kühler Grund, Friedenstal, Karlsruhe 2 und Mariental 2, 
Mariengrund, Forsthausallee, Teltowkanal I, An der Südostallee 
beziehungsweise	Rixdorfer	Straße	–	Alter	Schalter	betroffen	sein.	
Möglich wäre auch eine Führung im Bereich Dammweg, dort wären 
zahlreiche	KGA	betroffen.
Umsetzung: bis 2035

Treptow-Köpenick Westumfahrung Bahnhofs-
straße
Nahverkehrsplan

Der 1. Bauabschnitt tangiert die KGA Am Bahndamm mit circa  
5 Parzellen. 
Umsetzung: ab 2026

Marzahn-Hellers-
dorf,
Lichtenberg

Inanspruchnahmen für 
Straßenraumerweiterungen 
gemäß Mobilitätsgesetz 
beziehungsweise Berliner 
Straßengesetz
Nahverkehrsplan

Ausbau Radwege Dahlwitzer Straße und Marzahner Chaussee.
Festlegungen zu den Abschnitten erfolgen in Absprache mit dem 
Bezirksamt.
Umsetzung: bis 2028

Darüber hinaus bestehen Planungen, zu deren Realisierung derzeit noch keine konkreten 
Aussagen	getroffen	werden	können	oder	die	erst	zu	einem	Zeitpunkt	nach	2030	absehbar	
ist (siehe Tabelle 18).
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Tabelle 18: Von potenziellen verkehrlichen Infrastrukturmaßnahmen betroffene Kleingartenanlagen

Bezirk Vorhaben Erläuterung
Mitte, 
Pankow, 
Reinickendorf

Verlängerung U-Bahn-Linie 
U9

Es bestehen planerische Überlegungen zur Verlängerung der 
U-Bahn Linie U9 vom derzeitigen Endpunkt Osloer Straße in den 
Bezirk	Pankow.	Betroffen	sein	könnten	eine	Gruppe	der	Bahn-
Landwirtschaft, die KGA Scherbeneck, Sommerglück, Holzweg 
sowie die KGA Famos und Pankegrund. Aufgrund des frühen 
Planungsstadiums sind noch keine konkreten Aussagen zur 
Trassenführung und zur zeitlichen Einordnung möglich.

Pankow,
Lichtenberg

Umfahrung jüdischer  
Friedhof
oder
Straßenbahnstrecke  
Michelangelostraße –  
Weißenseer Weg
Flächennutzungsplan

Aktuell keine aktiven Planungen, Maßnahme aber im aktuell gültigen 
Stadtentwicklungsplan	Verkehr	enthalten.	Betroffen	wären	die	KGA	
Neues Heim, Grönland, Am Volkspark Prenzlauer Berg und Langes 
Höhe.

Pankow Verbindung zwischen  
Wilhelmsruher Damm und 
Bundesstraße 96a –  
Wilhelmsruher Damm 
Flächennutzungsplan

Optionale Trassenfreihaltung als westliches Endstück der 
Tangentialen	Verbindung	Nord	(TVN),	betroffene	KGA	sind	KGA	
Rosenthal Nord und gegebenenfalls Fechner (in Reinickendorf).

Verbindung zwischen  
Bundesstraße 96a – Wilhems-
ruher Damm und Pasewalker 
Straße 
Flächennutzungsplan

Maßnahme	ist	zurückgestellt.	Betroffen	sein	könnten	die	KGA	
Daheim II und Nordlicht.

Straßenverbindung von 
Karow-Teichberg bis Heiners-
dorf (Blankenburger Straße)
Flächennutzungsplan

Die planerischen Arbeiten ruhen gegenwärtig. Die Trassenwahl 
hängt eng mit der infrastrukturellen Netzentwicklung im Nord-Osten 
zusammen	und	wird	derzeit	überprüft.	Betroffen	wäre	die	KGA	Alt-
Karow.
Derzeit	kann	keine	konkrete	Aussage	getroffen	werden,	ob	und	wann	
mit dem Ausbau dieser übergeordneten Hauptverkehrsstraße zu 
rechnen ist. 

Verbindungsstraße  
zwischen Alt-Karow und  
Bundesstraße 2
Stadtentwicklungsplan  
Verkehr

Das Planfeststellungsverfahren läuft.
Betroffen	wäre	die	KGA	Alt-Karow.
Umsetzung: bis 2030

Durchbindung Schillingweg
Flächennutzungsplan

Planung aktuell zurückgestellt, abhängig von Entwicklungen im 
Wohnungsbau im Umfeld.
Betroffen	wären	die	KGA	Krugpfuhl,	Möllersfelde,	Am	Koppelgraben,	
Kapellenweg, Edelweiß und Neuland.

Verkehrslösung Heinersdorf, 
Netzelement N3

Planung	ist	aktuell	zurückgestellt.	Betroffen	wären	die	KGA	Am	
Steinberg, Grüne Wiese, Freies Land und Hamburg.

Straßenbahnstrecke in der 
Prenzlauer Promenande 
sowie Rad- und Fußverkehrs-
anlagen zwischen Am Stein-
berg und Rothenbachstraße

Eine	konkrete	Trassenführung	ist	noch	nicht	festgelegt.	Betroffen	
wäre	die	KGA	Friedrichshöhe,	Neu-Hoffungstal,	Heinersdorf	und	
gegebenenfalls Feuchter Winkel Ost. Eine zeitliche Einordnung der 
Maßnahme besteht derzeit nicht.
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Bezirk Vorhaben Erläuterung
Pankow,
Reinickendorf

Straßenbahnstrecke 
S-Bahnhof Wittenau –  
Rosenthal Nord

Eine	konkrete	Trassenführung	ist	noch	nicht	festgelegt.	Betroffen	
wären die KGA Rosenthal Nord und Rosenthal Süd sowie die KGA 
Fechner. Eine zeitliche Einordnung der Maßnahme besteht derzeit 
nicht.

Reinickendorf Ausbau der Kremmener Bahn Derzeit	werden	verschiedene	Varianten	untersucht.	Betroffen	sein	
könnten Gruppen der Bahn-Landwirtschaft sowie die KGA Einheit II 
und Dreieck. Eine zeitliche Einordnung ist erst nach Abschluss der 
vorbereitenden Untersuchungen und dem Nachweis der Wirtschaft-
lichkeit möglich.

Charlottenburg-
Wilmersdorf

U-Bahn-Linie U5-Verlänge-
rung Hauptbahnhof – Jung-
fernheide
Flächennutzungsplan

Für die Verlängerung wird derzeit die Trasse freigehalten. 
Betroffen	wären	die	KGA	Gaußstraße,	Gerickeshof,	Pretoria	und	
Habsburger Ufer, Kalowswerder, Lambertstraße, Olbersstraße, KGA 
Lehrter Straße. Eine zeitliche Einordnung der Maßnahme besteht 
derzeit nicht.

Spandau Verlängerung der U-Bahn-
Linie U2 von Ruhleben bis 
Spandau
Flächennutzungsplan

Trassenfreihaltung.
Betroffen	wären	die	KGA	Sonnenschein,	Schlangengraben,	
Burgwallschanze. Eine zeitliche Einordnung der Maßnahme besteht 
derzeit nicht.

Verlängerung der U-Bahn-
Linie U7 Spandau in den Be-
reich Heerstraße/Rudolf-
Wissel-Siedlung beziehungs-
weise	öffentliche	Verkehrs-
erschließung der Heerstraße

Für diese Maßnahme wurde bisher keine Verkehrsmittelwahl 
durchgeführt. Möglich wäre ebenfalls eine Ausführung als 
Straßenbahnstrecke.	Dabei	wäre	eine	Betroffenheit	der	KGA	
Lazarusstraße,	Schmidt-Knobelsdorff-Straße,	Hasenheide	I-IV,	
Heerstraße denkbar. Eine zeitliche Einordnung ist erst nach 
Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen und dem Nachweis 
der Wirtschaftlichkeit möglich.

Ausbau der Bahnstrecke 
Berlin-Spandau – Falkensee – 
Nauen

Es werden derzeit mehrere Varianten zum Ausbau der Bahnstrecke 
untersucht. 
Betroffen	wären	3	Gruppen	und	die	KGA	Neuland-Staaken	der	Bahn-
Landwirtschaft. Eine zeitliche Einordnung ist erst nach Abschluss 
der vorbereitenden Untersuchungen und dem Nachweis der 
Wirtschaftlichkeit möglich.

S-Bahn-Erschließung Falken-
hagener Feld

Betroffen	wäre	eine	Gruppe	der	Bahn-Landwirtschaft.	
Umsetzung: nach 2030.

Steglitz-
Zehlendorf

Wiederinbetriebnahme 
Stammbahnzwischen 
Potsdam und Südkreuz 

Derzeit werden verschiedene Varianten untersucht. Inwieweit die 
Gruppen	der	Bahn-Landwirtschaft	entlang	der	Strecke	betroffen	sein	
könnten, kann erst in weiteren Planungsstadien abgeschätzt werden. 
Eine zeitliche Einordnung ist erst nach Abschluss der vorbereitenden 
Untersuchungen und dem Nachweis der Wirtschaftlichkeit möglich.

zweigleisiger Ausbau 
Bahnhof Südende – Bahnhof 
Lichterfelde Ost

Inwieweit die Gruppen der Bahn-Landwirtschaft entlang der Strecke 
betroffen	sein	könnten,	kann	erst	in	weiteren	Planungsstadien	
abgeschätzt werden. Eine zeitliche Einordnung ist erst nach 
Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen und dem Nachweis 
der Wirtschaftlichkeit möglich.

Treptow-Köpenick Lückenschluss zwischen 
Autobahnanschluss Späth-
straße und Anschluss Minna-
Todenhagen-Brücke 
Flächennutzungsplan
Stadtentwicklungsplan 
Verkehr

Aktuell werden die planerischen Arbeiten für den gesamten Abschnitt 
zwischen Bundesstraße 96a und AS Späthstraße der Autobahn 113 
wiederaufgenommen.	Betroffen	sein	dürften	die	KGA	Gemütlichkeit	
III, Holunderbusch, Kuckucksheim II, Lerchenhöhe, Baumfreunde, 
Britzer Allee, Silberlinde, Südpol, Teltowkanal I und Waldesgrund.
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Bezirk Vorhaben Erläuterung
Treptow-Köpenick,
Pankow

Nahverkehrstangente 
Karower Kreuz – Warten-
berg – Grünau – Flughafen 
Berlin Brandenburg

Derzeit werden verschiedene Varianten zur Umsetzung untersucht. 
Betroffen	sein	könnten	je	nach	Ausführung	die	KGA	Glienicker	
Straße, Grünau. Zur Errichtung einer Zugbildungsanlage Buchholz im 
Zusammenhang mit der Tangentialen Verbindung Nord (TVN) wäre 
gegebenenfalls	die	KGA	Lindenhof	teilweise	betroffen.	Eine	zeitliche	
Einordnung ist abhängig von den Untersuchungen zur technischen 
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit.

Lichtenberg Neubau U-Bahn-Strecke U11 
Hauptbahnhof – Marzahn
Flächennutzungsplan

Trassenfreihaltung.
Je nach Ausführung könnten die KGA Sonnenblume und Weiße Taube 
betroffen	sein.
Umsetzung: nach 2030

weitere Straßenplanungen 
gemäß Stadtentwicklungs-
plan Verkehr beziehungs-
weise Flächennutzungsplan

Tangentialen Verbindung Nord (TVN) (KGA Am Außenring), 
Straßenverbindung zwischen Blockdammweg und Sewanstraße über 
Ilsestraße (KGA Ilsegarten, Hochspannung, Bahn-Landwirtschafts-
Gruppe) und Umfahrung Lückstraße (KGA Sanssouci).
Umsetzung: nach 2030

7.2.3 Kündigungsmanagement 
Um einen möglichst reibungslosen Ablauf der Kündigungen zu erreichen, können beglei-
tende Maßnahmen sinnvoll sein, um die Akzeptanz der Kleingärtner*innen zu erhöhen.  
Die begleitenden Maßnahmen beginnen bereits während der Vorbereitungsphase (zum 
Beispiel vertrauensvolle Zusammenarbeit, frühzeitigen Einbindung), umfassen die Umset-
zungsphase	(zum	Beispiel	rechtzeitige	Bereitstellung	von	Ersatzflächen,	bevorzugte	Ver-
pachtung	von	freiwerdenden	Parzellen	an	Räumungsbetroffene	in	bestehenden	Kleingar-
tenanlagen) und reichen bis zur Nachbereitungsphase (zum Beispiel Fachberatung und 
Anstrengungen zur Vergabe der Parzellen).

Grundsätzlich ist anzustreben, den Kleingartennutzer*innen das Gärtnern möglichst lange 
bis kurz vor Beginn der Beräumung zu ermöglichen. Lang andauernde Leerstandzeiten vor 
Beginn der Freimachungsarbeiten stoßen auf Unverständnis der ehemaligen Pächter*innen, 
führen vielfach zu Vandalismus mit gegebenenfalls unerwünschten Zwischennutzer*innen 
und	lösen	unnötige	Frustration	der	Betroffenen	hervor,	die	in	der	Regel	so	lange	wie	mög-
lich auf der Parzelle verbleiben wollen. Die Restnutzungszeit sollte möglichst immer die 
ganze Sommersaison umfassen, was sich allein aus naturschutz- und arten-schutzrechtli-
chen Anforderungen ohnehin ergibt. 

Sofern Pachtverhältnisse auf unbestimmte Zeit zum Zweck der Verwirklichung eines Be-
bauungsplans nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 BKleingG gekündigt werden, sind die Grundsätze der 
Enteignungsentschädigung	heranzuziehen.	Daraus	ergibt	 sich,	dass	die	Rückgabepflicht	
nicht die Entfernung der im Rahmen ordnungsgemäßer kleingärtnerischer Nutzung einge-
brachten	Baulichkeiten,	Anpflanzungen	oder	sonstigen	Anlagen	umfasst.	Die	Beräumung	
hat die Inanspruchnehmerin/der Inanspruchnehmer vorzunehmen beziehungsweise sind 
die Kosten der Beräumung von ihr/ihm zu tragen (Brandenburgisches Oberlandesgericht, 
Urteil vom 6. Oktober 2015 – 6 U 79/14). 
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7.3 Neuanlagen und Ersatzflächen 
Gemäß den Vorschriften des Bundeskleingartengesetzes ist die Gemeinde im Falle der bau-
lichen	Inanspruchnahme	von	Dauerkleingärten	und	fiktiven	Dauerkleingärten	verpflichtet	
geeignetes Ersatzland bereitzustellen. Geeignet ist es, wenn Bodengüte und Lage und die 
planungsrechtliche Situation eine kleingärtnerische Nutzung ermöglichen. Kontaminierte 
oder für andere Zwecke verplante Flächen kommen nicht in Betracht.

Bis 2030 ist mit einer Inanspruchnahme von mindestens 454 Parzellen (EK 4) zuzüglich der 
von	Verkehrsprojekten	betroffenen	Parzellen	auszugehen,	für	die	eine	Ersatzlandverpflich-
tung	besteht.	Langjährige	Erfahrungen	zeigen,	dass	von	den	Räumungsbetroffenen	einer	
Kleingartenanlage rund ein Drittel aufgibt. Ein weiteres Drittel zieht in bestehende andere 
Kleingartenanlagen	um,	nach	den	Vorschriften	des	Landes	Berlin	sind	Räumungsbetroffe-
ne bevorzugt mit freiwerdenden Parzellen zu versorgen. Für ein Drittel, also mindestens 
rund	160	Parzellen	sind	Ersatzgärten	neu	herzurichten.	Folgende	Ersatzflächen	stehen	zur	
Verfügung (vergleiche auch Abbildung 41):

Tabelle 19: Ersatzflächenstandorte

Bezirk Name Fläche in m² Anzahl Parzellen
Mitte Seestraße 1.780 9
Pankow Hansastraße 18.100 50

Erweiterung Gartengemeinschaft Buch 4.800 15
Spandau Erweiterung KGA Hasenheide I-III 3.500 9

Erweiterung Gustavs Ruh 1.500 4
Tempelhof-Schöneberg Erweiterung KGA Wildspitz

(Ankauf erforderlich)
8.200 34

Lichtenrader Damm 2.618 9
Erweiterung KGA Spreewald 3.000 10

Neukölln Leonberger Ring 27.981 69
Treptow-Köpenick Friedhof Baumschulenweg 21.000 76

Köpenicker Straße 53 6.161 20
Marzahn-Hellersdorf Erweiterung KGA Alt-Hellersdorf 10.000 21

KGA Dahlwitzer Straße 6.000 20
Reinickendorf Friedhof Am Fließtal 24.945 83

Summe 139.585 429

Soweit nicht schon durch Bebauungspläne oder anderweitige Untersuchungen vorgege-
ben, wurde bei der Anzahl möglicher Ersatzparzellen davon ausgegangen, dass neuange-
legte	Parzellen	im	Durchschnitt	mit	250	Quadratmeter	Nettofläche	zu	veranschlagen	sind.	
Hinzu	kommt	ein	Flächenanteil	von	20	Prozent	für	Gemeinschaftsflächen	(Rahmengrün,	
Wege, Spiel- und Aufenthaltsbereiche, Gemeinschaftshaus etc.), so dass sich eine rechneri-
sche Bruttogröße je Neuparzelle von rund 300 Quadratmeter ergibt.

Damit stehen mittelfristig ausreichend Kleingartenersatzstandorte für die derzeit benann-
ten	 zu	 räumenden	 Kleingartenanlagen	 oder	 Teilflächen	 zur	 Verfügung.	 Allerdings	 sind	
räumliche	Disparitäten	zu	beachten.	Räumungsbetroffene	sollten	zwar	möglichst	in	räum-
licher Nähe mit Ersatz versorgt werden, da laut vorgenommener Analyse die Mehrzahl der 
Kleingärtner*innen im Umkreis von circa 5 Kilometer um die Kleingartenanlagen wohnt, 
aufgrund fehlender Flächen werden jedoch auch Ersatzstandorte in weiterer Entfernung 
angeboten werden müssen.
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Für	die	darüber	hinaus	noch	nicht	bezifferbaren	zu	räumenden	Parzellen	für	verkehrliche	
Maßnahmen und eventuell noch zu räumende Flächen für soziale Infrastrukturmaßnahmen 
sowie für Inanspruchnahmen nach dem Jahr 2030, aber auch für die Neuanlage aufgrund 
des wachsenden Bedarfes müssen weitere Flächen bereitgestellt werden. Es ist daher zu 
prüfen, inwieweit auf folgenden Flächen Ersatzkleingärten angelegt werden können:

Tabelle 20: Potenzielle Ersatzflächenstandorte

Bezirk Name Lage, Bezeichnung Fläche 
in m²

Anzahl 
möglicher 
Parzellen

Pankow Panke-Karow
(Ankauf 
erforderlich)

Schönerlinder Weg 32.512 108

Pankow Neue Wiesen Dorfstraße (B 2) 40.975 137
Summe 73.487 245

Des	Weiteren	ist	zu	prüfen,	ob	sich	aufgegebene	Teilflächen	von	Friedhöfen	für	die	Anlage	
von Kleingärten eignen. Folgende Flächen kommen gemäß Friedhofsentwicklungsplan im 
Sinne einer grünen Nachnutzung in Betracht:

Tabelle 21: Potenzielle Ersatzflächenstandorte auf aufgegebenen Teilflächen von Friedhöfen

Bezirk Bezirk/Friedhof Verfügbarkeit
Mitte Friedhof Plötzensee kurzfristig
Tempelhof-
Schöneberg

Tempelhofer Parkfriedhof 2027
Friedhof Schöneberg IV (Priesterweg) 2035
Ev. Friedhof Mariendorf-Ost kurzfristig

Um vor allem den aufgrund der wachsenden Stadt steigenden Bedarf an Kleingärten abzu-
sichern, soll zudem bei der Entwicklung von neuen Wohnquartieren die Anlage von gärtne-
risch nutzbaren Flächen berücksichtigt werden.

Als weitere Maßnahmen muss der Ankauf von Grundstücken in Betracht gezogen werden.

7.4 Kosten
Die Herrichtung von neuen Kleingartenanlagen kann nicht allein von den Bezirken, bei 
denen Kleingartenverluste oder aufgrund des Bevölkerungszuwachses hohe Bedarfe ent-
stehen,	geschultert	werden.	Für	Flächenankäufe,	die	Herrichtung	von	Kleingartenflächen	
und	für	finanzielle	Aufwendungen	im	Zusammenhang	mit	Teilungen	großer	Parzellen	wer-
den zusätzliche Gelder benötigt. Ebenso gilt das für zusätzliches Personal, um die Anstren-
gungen bei der praktischen Umsetzung auf bezirklicher Ebene zu unterstützen.

Die nachfolgenden Angaben geben den derzeitigen Kenntnisstand aufgrund von Umfragen 
in und außerhalb Berlins sowie auf Basis der Auswertung von Räumungen und Neuanlagen 
der letzten Jahre wieder. 
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Die Entschädigungskosten lagen in den letzten Jahren durchschnittlich bei 7.000 Euro pro 
Parzelle. Dies ergibt für die derzeit bekannten rund 460 für soziale und verkehrliche Pro-
jekte	zu	räumende	Parzellen	eine	Entschädigungssumme	für	die	betroffenen	Parzellen	in	
Höhe von 3,3 Millionen Euro. Werden Anlagen nur teilweise geräumt, sind Erschließungs-
kosten für die Wiederherstellung aller Anschlüsse des restlichen Geländeteils einzuplanen, 
das sind circa 23.000 Euro pro Anlage. Dazu kommen die Schätzgebühren des Verbandes 
(3 Prozent der Entschädigungssumme) beziehungsweise der externen Gutachter*innen. 
Diese Kosten sind in die jeweilige Investitionsmaßnahme einzuplanen.

Für die Herrichtung von neuen Kleingartenanlagen sind durchschnittlich 10.000 Euro pro 
Kleingartenparzelle (für Planum, Einfriedung, Wegebau, Rahmengrün, Wasser- und Strom-
anschluss) vorzusehen.

Eine Parzellenteilung ist mit rund 5.000 Euro für Einfriedung, Wegebau und Wasseran-
schluss zu veranschlagen. Hinzukommen oft Kosten für die Beseitigung von baulichen An-
lagen und die Beräumung der Parzellen, die eine Teilung verhindern würden. Diese Kosten 
können bis zu 20.000 Euro betragen. 

Für die Bereitstellung von rund 160 Ersatzparzellen für die gegebenenfalls bis 2030 min-
destens zu räumenden 454 Parzellen werden somit 0,8 bis 4,0 Millionen Euro benötigt. 

Um den eventuell entstehenden zusätzlichen Bedarf von rund 1.900 Parzellen abzusichern, 
werden in den nächsten 10 Jahren pro Jahr zwischen 1,0 und 4,8 Millionen Euro benötigt. 

Hinzukommen die Planungsleistungen, gegebenenfalls erforderliche Grundstückserwerbs-
kosten, ergänzende Fachgutachten zum Beispiel Boden- und Altlastenuntersuchungen und 
Sanierungen sowie zusätzliche Personalkosten.
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8.1 Flächensicherung von Kleingärten
Als das klassische Sicherungsinstrument wird der Aufstellung von Bebauungsplänen wei-
terhin eine zentrale Rolle zukommen. Hierzu sind die notwendigen politischen Beschluss-
fassungen insbesondere auf bezirklicher Ebene herbeizuführen. Die Ausgangslage in den 
Bezirken ist sehr unterschiedlich, das Handlungserfordernis in den Bezirken unterschied-
lich und mit verschiedenen Schwerpunkten ausgestattet. 

So hat beispielsweise das Bezirksamt Lichtenberg auf ein entsprechendes Ersuchen der 
Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Ende 2017 beschlossen, für die Kleingartenanla-
genanlagen im Bezirk entsprechend einer Prioritätenliste Bebauungspläne aufzustellen. 
Zwischenzeitlich wurden rund ein Dutzend Bebauungsplanverfahren eingeleitet. 

Ende Juni 2018 beschloss die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Pankow die langfris-
tige Sicherung der Kleingartenanlagen im Bezirk und beauftragte das Bezirksamt die Auf-
stellung von Bebauungsplänen für 22 Kleingartenanlagen einzuleiten. 

Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat unter Zugrundelegung des von der BVV 
übernommenen	Beschlusstextes	zum	Bürgerbegehren	Grünflächen	vom	März	2017	eine	
Kategorisierung	 der	 potenziell	 betroffenen	 Flächen	 vorgenommen,	 bei	 denen	 vor	 einer	 
Inanspruchnahme der Flächen eine Beteiligung der BVV erfolgen soll.

Für die landeseigenen Kleingärten der Entwicklungskategorie 2 ist die Änderung der beste-
henden Altbebauungspläne für eine dauerhafte Sicherung erforderlich.

In der Entwicklungskategorie 3 sind 20 Kleingartenanlagen enthalten, die im Stadtentwick-
lungsplan	(StEP)	Wohnen	2030	als	Potenzialfläche	mit	Prüfauftrag	gekennzeichnet	sind.	
Diese Kleingartenanlagen sollen nach Möglichkeit nicht in Anspruch genommen werden. 
Wenn ein Schutz über das Jahr 2030 hinaus nicht möglich ist, sind Ersatzgärten in räumli-
cher	Nähe	zu	schaffen.	Es	 ist	zu	prüfen,	 inwieweit	der	erforderliche	Wohnungsbau	auf	 
anderen Flächen möglich ist. Dazu wird bis Ende des Jahres 2020 ein strukturierter Prüfpro-
zess	konzipiert,	der	zügig	Klarheit	schaffen	soll,	ob	Wohnungsbaupotenziale	nach	Auslaufen	
der Schutzfrist in Anspruch genommen werden müssen beziehungsweise wo Möglichkeiten 
einer dauerhaften Sicherung bisher ungesicherter landeseigener Kleingärten bestehen.  
Dabei ist die Notwendigkeit zu berücksichtigen, im Land Berlin in ausreichendem Umfang 
gemeinwohlorientierten Wohnraum zu errichten. Durch eine aktive Ankaufspolitik müssen 
zusätzlich neue Grundstücke für Wohnungsbau und Ersatzgärten gewonnen werden.

Die kleingärtnerische Nutzung ist zu fordern und zu fördern. Einer weiteren baulichen Ver-
festigung sowie immer aufwendigere Ausstattungen von Lauben ist durch ein möglichst 
konzertiertes Handeln der Vertragspartner*innen energisch entgegenzuwirken. Zu ihrem 
eigenen Schutz sollten sich Kleingärten deutlich von reinen Freizeitgärten unterscheiden. 
Das Land Berlin gibt über Verwaltungsvorschriften Muster-Zwischenpachtverträge vor, um 
eine einheitliche Behandlung der Kleingärtner*innen auf landeseigenen Flächen zu errei-
chen. Den Bezirksverbänden wird empfohlen, den von den Bezirksämtern vorgeschlagenen 
Vertragsanpassungen auf der Grundlage des Muster-Zwischenpachtvertrages zuzustim-
men und einen einheitlichen Unterpachtvertrag zu verwenden, um das Verständnis bei den 
Pächter*innen für bestimmte Regelungen zu erhöhen. 

8 Schlussfolgerungen und Maßnahmen
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Bei Gartenanlagen, die auf Grund der Haltung und des Handelns der Pächter*innen den 
Bedingungen oder Anforderungen des nicht oder nicht mehr genügen, ist zu prüfen, inwie-
weit ein Aufrechterhalten des Status einer Kleingartenanlage und damit der Anwendung 
des Bundeskleingartengesetzes praktikabel und sinnvoll ist. 

8.2 Schaffung neuer Kleingartenparzellen
Um	über	die	im	Kapitel	7.3	dargestellten	Ersatzstandorte	hinaus	Ersatzgärten	zu	schaffen,	
empfehlen sich vor allem Maßnahmen im Bestand. Während die Erweiterung von Kleingar-
tenanlagen nur in wenigen Einzelfällen eine realistische Option ist, liegt ein zentraler An-
satz in der schrittweisen Verkleinerung und Teilung großer Parzellen. Neben langfristig 
angelegten Umstrukturierungen von Kleingartenanlagen bei Pächterwechseln nach dem 
Prinzip „aus zwei mach drei“ oder „aus drei mach vier“ sind im Einzelfall auch teilweise 
oder vollständige Neustrukturierungen von Anlagen zu prüfen. Insbesondere wenn grund-
legender Sanierungsbedarf zum Beispiel bei der Wasserversorgung ansteht. Im Rahmen 
von Modellprojekten sollten Erfahrungen in der Umsetzung gesammelt und übertragbare 
Lösungswege aufgezeigt werden.

Für	Kleingartenanlagen	innerhalb	oder	in	der	Nähe	von	öffentlichen	Grünanlagen	oder	gro-
ßer Anlagenkomplexe ist die Entwicklung sogenannter Kleingartenparks zu prüfen. Auf der 
Grundlage eines langfristigen Entwicklungskonzeptes werden Kleingartenanlagen und an-
grenzende	 Grundstücke	 in	 eine	 zusammenhängende,	 öffentlich	 zugängliche	 Naherho-
lungsfläche	mit	vielfältigen	privat	und	gemeinschaftlich	genutzten	Teilflächen	umgewan-
delt. Die Hauptwege sollten ständig für die Allgemeinheit zugänglich sein und die Anlagen 
um zusätzliche Nutzungsangebote angereichert werden, wie zum Beispiel mit Spiel- und 
Aufenthaltsbereichen, Sitzgelegenheiten, Themengärten, Lehrpfaden, Sportanlagen, Nutz-
flächen	und	Biotopen.	So	können	Kinder	räumlich	getrennt	vom	Straßenverkehr	spielen	
und die Natur erfahren. Schulen und Kindergärten können die Anlagen als Orte des Ler-
nens,	Senioren	zu	sinnvoller	Freizeitgestaltung	im	Garten	oder	als	Treff-	und	Kommunika-
tionspunkt nutzen. 

Neben dieser baulichen Verdichtung sollte es auch Ziel sein, einer „sozialen Verdichtung“ 
Raum zu geben, im Sinne der gemeinschaftlichen Nutzung von Flächen oder der Verpach-
tung einer Parzelle an Gruppen von Personen (zum Beispiel mehrere Familien). Auch bei 
der Planung von neuen Kleingartenanlagen sind neue Trends und Gartenformen zu be-
rücksichtigen. Ziel ist es, in einzelnen Anlagen den unterschiedlichen Anforderungen der 
Nutzer*innen Rechnung zu tragen. Nachgefragt sind teilweise „andere“ Nutzungsformen 
wie interkulturelle Gärten, Gemeinschafts- oder Nachbarschaftsgärten, Gärtnern ohne 
Laube oder auch der Wunsch nach mehreren Nutzer*innen (mehrere Familien, Gruppe) auf 
einer Parzelle. Daher sollen die Kleingartenparzellen zukünftig eine Nettogröße von maxi-
mal 250 Quadratmeter haben. Kleinere Parzellen, Schnuppergärten sowie gemeinschaft-
lich zu bewirtschaftende Gärten mit und ohne Lauben sind möglich. Die Laubengröße soll-
te	 sich	nach	den	Parzellengrößen	 richten.	Kleine	Parzellen	mit	kleineren	Lauben	öffnen	
aufgrund	niedrigerer	Anschaffungskosten	und	Abstandszahlungen	auch	wieder	verstärkt	
den Zugang für einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen zum Kleingarten.

Um dies umzusetzen sind die Verwaltungsvorschriften über Dauerkleingärten und Klein-
gärten auf landeseigenen Grundstücken hinsichtlich der Nutzung und der Größe der Par-
zellen zu überarbeiten.



71

Dem Beispiel der Hansestadt Hamburg folgend, kann auch der Ersatz in „geldwerten Leis-
tungen“	vereinbart	werden,	indem	finanzielle	Mittel	für	die	Sanierung	von	Kleingartenan-
lagen zur Verfügung gestellt werden. Ziel sollte es dabei sein, die Infrastruktur in den be-
stehenden Anlagen und ihre Einbindung im Berliner Freiraumverbundsystem durch die 
Herrichtung	von	Kleingartenparks	–	auch	für	die	allgemeine	Öffentlichkeit	–	zu	verbessern	
oder	neu	hergerichtete	Kleingartenflächen	besonders	zu	fördern.	

Für den Ersatz, die Neuerrichtung und Sanierung von Kleingartenanlagen müssen die er-
forderlichen	finanziellen	Mittel	bereitgestellt	werden.	

8.3 Schaffung ergänzender Formen des Gärtnerns 
Neuere Formen des Gärtnerns können eine sinnvolle Ergänzung zu den Kleingärten nach 
Bundeskleingartengesetz darstellen. Während die Kleingärten in ihrer großen Flächenaus-
dehnung eine wichtige Rolle im Grün- und Freiraumverbund Berlins spielen, bilden die häu-
fig	kleinflächigen	Urban	Gardening	Projekte	Oasen	des	Grüns	sowie	Angebote	des	selbst-
bestimmten Gärtnerns in der Innenstadt wie in der Peripherie. Die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Gartennutzer*innen mit dem Wunsch nach einem Refugium auf der eige-
nen Parzelle einerseits und dem gemeinschaftlichen, improvisierten und provisorischen, 
mobilen Garten andererseits, haben neben- und miteinander ihre Berechtigung. 

Das Thema „Gärtnern in der Stadt“ beinhaltet vielfältige Aspekte: kulturelle, soziale, öko-
logische und viele mehr. So entstanden an diversen Orten der Stadt interkulturelle Gärten, 
Gemeinschafts- oder Nachbarschaftsgärten, Bauerngärten und weitere, die Ausdruck  
unterschiedlicher urbaner Lebensstile sind. 

Die Ansprüche und Erwartungen der Bevölkerung haben sich gewandelt. Es existiert eine 
neue Art der Teilhabe an Entscheidungen und der Mitgestaltung der Entwicklung der Stadt. 
Bürgerschaftliches Engagement greift hier Raum. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Ver-
kehr und Klimaschutz trägt der Entwicklung des urbanen Gärtnerns in ihrem grünen Leit-
bild der „Produktiven Landschaft – Berlin selber machen“ der Strategie Stadtlandschaft 
bereits Rechnung. Räumliche Ansatzpunkte der „Produktiven Landschaft“ sind in der  
Innenstadt	vor	allem	Brachflächen,	Teile	von	Grünanlagen	und	der	erweiterte	Gehwegbe-
reich	 im	öffentlichen	 Straßenraum.	 Kleingärten,	 traditionell	 landwirtschaftlich	 genutzte	
Flächen, Lernorte wie Schulgärten und Waldschulen und Bauerngärten werden ebenso ge-
nannt. Der stadtgesellschaftliche Diskurs über Strategien des Miteinanders der unter-
schiedlichen	Akteur*innen	mit	der	öffentlichen	Hand,	über	Organisationsformen	und	Alli-
anzen soll unterstützt und eine neue Verfahrenskultur entwickelt werden.

Als Beispiel zu nennen sind unter anderem die Allmendegärten auf dem Tempelhofer Feld, 
die vom Allmende-Kontor gegründet wurden. Im April 2011 entstanden auf einer Fläche 
von 5.000 Quadratmeter die ersten 10 Hochbeete. Inzwischen bestehen der Garten und 
seine Gemeinschaft aus mehr als 250 Hochbeeten mit über 500 gärtnernden, selbstorgani-
sierten Menschen. Im Juni 2014 hat sich der Verein „Gemeinschaftsgarten Allmende-Kon-
tor“ gegründet. Das Allmende-Kontor ist das Ergebnis jahrelangen Engagements von Per-
sonen aus verschiedenen Gartenprojekten in Berlin. Dabei entstand der Wunsch, eine 
Anlauf- und Vernetzungsstelle für Gemeinschaftsgärten und urbane Landwirtschaft einzu-
richten, die auch Wissensspeicher, Lernort, Gerätepool und Saatgutbank sein soll.
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Die	Berliner	Bauerngärten	sind	dem	ökologischen	Landbau	verpflichtet,	sie	werden	jährlich	
neu	von	Bioland	und	EU-Bio	zertifiziert.	Seit	der	Gründung	der	Berliner	Bauerngärten	im	
Jahr 2010 ist es Ziel, die Landwirtschaft näher an den Menschen zu bringen – und das nicht 
nur im räumlichen Sinne. Da die Verantwortung zur Erzeugung von gesunden Lebensmit-
teln wieder mehr in der Hand des einzelnen Menschen liegt, werden die Bauerngärten als 
ein geeignetes Mittel zur Steigerung der Ernährungssouveränität in urbanen Räumen ver-
standen. Die Standorte sind in Pankow und Spandau. Auch hier übersteigt die Nachfrage 
das Angebot an Flächen.

Auch	für	die	Wohnungsbaugesellschaften	ist	das	Thema	Grün-	und	Freiflächen	sowohl	in	
der Unterhaltung der Wohnungsbestände als auch beim Neubau wichtig für die Wohnzu-
friedenheit	und	die	 laufenden	Bewirtschaftungskosten.	Zur	Stärkung	der	 Identifizierung	
der Mieter*innen mit ihrem Kiez hat die degewo in den letzten Jahren in Kooperation mit 
dem Verein Himmelbeet große und kleine Anwohner*innengärten in Berlin zum Beispiel in 
der	Gropiusstadt	 entwickelt.	 Die	Gärten	werden	mit	 regelmäßig	 stattfindenden	Garten-
sprechstunden und fachlichen Workshops über mehrere Jahre begleitet. 

Im Zuge größerer Projekte des Wohnungsneubaus sollte daher auch untersucht werden, 
inwieweit	Angebote	zum	Gärtnern	geschaffen	werden	können.	Dies	können	neben	Klein-
gärten und Mietergärten auch Gemeinschafts- oder Allmendegärten sein, die ein kompen-
satorisches Angebot neben klassischen Kleingärten darstellen können. 
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Kleingärten sind ein nicht wegzudenkender Teil der grünen Infrastruktur Berlins. Ihre wich-
tigen Funktionen für den Naturhaushalt und das soziale Gefüge Berlins werden auch in 
Zukunft benötigt. Der Erhalt und die Weiterentwicklung der Berliner Freiraumstruktur, ins-
besondere der Parks, Wälder, Friedhöfe wie auch der Kleingärten ist Voraussetzung dafür, 
dass der absehbare Wachstumsprozess der Stadt überhaupt tragfähig und nachhaltig er-
folgen kann. 

In Berlin gibt es 877 Kleingartenanlagen (KGA) mit 70.953 Parzellen auf rund 2.900 Hektar. 
Davon sind 57.848 Parzellen auf 2.387 Hektar dauerhaft gesichert oder sollen dauerhaft 
erhalten bleiben. 

Weitere 6.934 Parzellen sollen nicht vor dem Jahr 2030 andere Nutzungen in Anspruch 
genommen werden. Darunter sind 20 im Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen enthaltene 
Kleingartenanlagen mit 1.240 Parzellen, für die zu prüfen ist, inwieweit der erforderliche 
Wohnungsbau auf anderen Flächen möglich ist. Dazu wird bis Ende des Jahres 2020 ein 
strukturierter	Prüfprozess	konzipiert,	der	zügig	Klarheit	schaffen	soll,	ob	Wohnungsbaupo-
tenziale nach Auslaufen der Schutzfrist in Anspruch genommen werden müssen bezie-
hungsweise wo Möglichkeiten einer dauerhaften Sicherung bisher ungesicherter landesei-
gener Kleingärten bestehen. Durch eine aktive Ankaufspolitik müssen zusätzlich neue 
Grundstücke für Wohnungsbau und Ersatzgärten gewonnen werden.

Bis 2030 ist mit einem moderaten Abgang von 454 Parzellen durch die Inanspruchnahme 
von Kleingärten für die soziale und verkehrliche Infrastruktur zu rechnen. Hinzu kommen 
gegebenenfalls weitere Flächen für soziale und verkehrliche Infrastrukturmaßnahmen, zu 
deren	Realisierung	derzeit	noch	keine	Aussagen	getroffen	werden	können.	Dieser	Verlust	
und	der	daraus	resultierende	Bedarf	soll	durch	die	Bereitstellung	von	Ersatzflächen,	Par-
zellenteilungen und Umstrukturierungen von Kleingartenanlagen ausgeglichen werden. 
Um dies zu erreichen ist ein sparsamer Umgang mit den zur Verfügung stehenden Flächen 
erforderlich. Die Parzellengröße wird daher bei Neuanlagen, Parzellenteilungen und Sanie-
rungen wieder auf 250 Quadratmeter beschränkt. 

Auch nach Ablauf der Schutzfrist 2020 werden die Flächen nur unter Einhaltung der Kündi-
gungsfristen und Kündigungsvoraussetzungen des BKleingG gekündigt. Die Herausgabe 
der Parzellen muss erst erfolgen, wenn der Baubeginn beziehungsweise die bauvorberei-
tenden Maßnahmen unmittelbar bevorstehen.

Problematisch ist die Sicherung der privaten Flächen und der Flächen der Bahn-Landwirt-
schaft (5.261 Parzellen), da sie entweder bereits in Bebauungsplänen für eine andere Nut-
zung vorgesehen sind oder nach den Darstellungen des Flächennutzungsplanes für eine 
andere Nutzung in Frage kommen.

Besonderes Augenmerk wird jedoch darauf zu legen sein, die durch die Bevölkerungszu-
nahme bedingt weiter steigende Nachfrage zu befriedigen. Der rechnerische Mehrbedarf 
liegt berlinweit bis zum Jahr 2030 bei circa 1.900 zusätzlichen Parzellen. Dem zugrunde 
liegt der Ansatz, dass sich die heutige Versorgung mit Kleingartenparzellen nicht ver-
schlechtern soll. 

9 Zusammenfassung und  
Handlungsgrundsätze
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Bedarf und Nachfrage sind daher regelmäßig durch die Vertragspartner*innen zu doku-
mentieren. Zu diesem Zweck müssen die Bewerberzahlen zukünftig zentral beim Landes-
verband Berlin der Gartenfreunde e.V. gemeldet werden. Für eine schnelle und einfache 
Auswertung ist eine einheitliche Bewerberliste für ganz Berlin notwendig. 

Alternative Gartenformen sollen berücksichtigt werden wie zum Beispiel Gemeinschafts- 
oder Nachbarschaftsgärten, interkulturelle Gärten, Gärtnern ohne Laube oder die Anmie-
tung	von	Beetflächen	im	Rahmengrün	der	Kleingartenanlagen.

Die für die Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen Mittel sind im Landeshaushalt ein-
zuplanen. 

Der Berliner Kleingartenbestand und die Kleingartenentwicklung werden kontinuierlich 
fortgeschrieben. Ergeben sich daraus grundlegend veränderte Situationen sind die klein-
gartenrechtlichen Vorschriften und der Kleingartenentwicklungsplan den Erfordernissen 
anzupassen.
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